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EIN HERR
EIN GLAUBE
EINE TAUFE

(Epheser 4,5)

LEITFADEN
FÜR DAS ÖKUMENISCHE MITEINANDER

IM BISTUM SPEYER UND IN DER 
EVANGELISCHEN KIRCHE DER PFALZ 
(PROTESTANTISCHE LANDESKIRCHE)



Liebe Schwestern und Brüder!

Er durchzieht den Leitfaden wie ein rotes
Band: der Eisenberger Brotstempel. Er ist das
älteste Symbol christlichen Glaubens in der
Pfalz/Saarpfalz, geschaffen zu einer Zeit, in der
unsere Kirchen noch nicht getrennt waren. Er
zeigt ein altes Christussymbol: XP, die beiden
ersten Buchstaben der griechischen Schreib-
weise von „Christus“. ER ist der Grund der
 Kirche. ER ist der eine Herr, an den wir ge-
meinsam glauben und auf dessen Namen wir
getauft sind. ER ist es, der uns verbindet.
 Unser Herzensanliegen ist es, diese Verbun-
denheit auch in unserem ökumenischen Mitei-
nander in der Pfalz und Saarpfalz konkret
 werden zu lassen. Gemeinsam sind wir auf
dem Weg hin zur sichtbaren Einheit der Kirche
als Ziel aller ökumenischen Bemühungen.

Immer wieder machen wir die beglückende
 Erfahrung, dass ökumenisches Tun unsere

 Kirchen bereichert. Es bringt uns einander und
damit Jesus Christus, dem Herrn der Kirche,
näher. Ausdruck dafür ist dieser „Leitfaden für
das ökumenische Miteinander im Bistum
Speyer und in der Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche)“. Er ist ein
deutschlandweit einmaliges Projekt, das beflü-
geln will, mehr Ökumene zu wagen. Darauf
sind wir stolz. Hinter dem Leitfaden steht die
Absicht, dass alles, was in unseren Kirchenge-
meinden und Pfarreien geschieht, vom Geist
der Ökumene durchdrungen sein soll. Wir sind
überzeugt: Der Weg unserer Kirchen in die Zu-
kunft muss durch und durch ökumenisch ge-
prägt sein. Nur so können wir als Christen in
unserer Welt glaubwürdig bleiben. Dazu wollen
wir mit diesem Leitfaden beitragen.

Im Leitfaden legen wir Rechenschaft ab von
unserem gemeinsamen theologischen Funda-
ment und ermutigen, diese Grundlage vor Ort
zum Thema zu machen und weiter zu vertiefen. 

VORWORT
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Wir blicken zurück auf das gewach-
sene ökumenische Miteinander und
laden ein, der Geschichte der Öku-
mene in den Gemeinden mit ihren
Licht- und Schattenseiten nachzu-
gehen. 
Wir geben eine Fülle von konkreten
Anregungen für das ökumenische
Leben und rufen nachdrücklich dazu
auf, anhand dessen das gemeinsame Handeln
zu reflektieren und zu inten sivieren.
Wir gehen Verpflichtungen ein, die wir ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen als
 besonders dringlich ansehen, und bitten alle
Gläubigen in Bistum und Landeskirche, sich
diese Verpflichtungen zu eigen zu machen. 
Wir präsentieren eine Fülle von Beispielen
 gelungener Ökumene und hoffen, dass sie
 andere zur Nachahmung anregen.

Diesem Leitfaden liegen der Respekt vor der
Unterschiedlichkeit unserer Kirchen und die
Grenzen, die damit noch gesetzt sind, zu
Grunde. Gleichzeitig drängt uns jedoch die
Verpflichtung der „Charta Oecumenica“, alles
gemeinsam Mögliche auch zu wagen. Nicht
das Gemeinsame, sondern das Trennende ist
begründungspflichtig. Auf diesem Hintergrund
ermutigt der Leitfaden dazu, die Möglichkeiten
der Ökumene so weit wie möglich auszuloten.

Auch wenn er zwischen unseren beiden
 Kirchen erarbeitet wurde, hat der Leitfaden
dennoch die Weite der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) im Blick. Wir rufen

deshalb ausdrücklich dazu auf, „Öku-
mene“ immer in diesem weiteren Sinn
zu verstehen und zu leben. Zugleich
freuen wir uns, dass unsere Glau-
bensgeschwister aus den weiteren
ACK-Kirchen unser Vorhaben mit
Wohlwollen und mit ihrem Gebet be-
gleiten. Wir haben vereinbart, den
Leitfaden in einem nächsten Schritt

auf die Ebene der ACK – Region Südwest hin
zu erweitern. 

Unser besonderer Dank gilt der ökumenischen
Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn Oberkir-
chenrat Manfred Sutter und Herrn Domkapitu-
lar Franz Vogelgesang, die diesen Leitfaden er-
stellt hat. Ebenso danken wir den vielen, die für
den Leitfaden Beispiele gelebter Ökumene
 dokumentiert und als Anregung für andere zur
Verfügung gestellt haben. Vor allem aber ge-
bührt unser Dank denen, die sich – oft schon
seit Jahrzehnten – unermüdlich und bisweilen
 gegen manche Widerstände für die Ökumene
engagieren und uns so der kirchlichen Einheit
näher bringen.

Das Pfingstereignis war die Geburtsstunde der
Kirche. Am Pfingstfest 2015 setzen wir den
Leitfaden mit unserer Unterschrift in Kraft. Wir
hoffen und beten, dass der Heilige Geist mit
seiner Hilfe neues ökumenisches Leben
 erwachsen lässt, und dass er das, was im
ökumenischen Miteinander von Pfarreien und
Kirchengemeinden lebendig ist, stärkt und
 vertieft. 
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Speyer, am Pfingstfest, den 24. Mai 2015

Für das Bistum Speyer                                               Für die Evangelische Kirche der Pfalz
                                                                                  (Protestantische Landeskirche)

(Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann)                            (Kirchenpräsident Christian Schad)
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Das Leitwort dieses Leitfadens aus dem
 Epheserbrief erinnert uns an die grundlegende
und unzerstörbare Einheit der Kirche Jesu
Christi und weist uns auf drei fundamentale
Gemeinsamkeiten hin, die uns als Christen
 verbinden.

Wir bekennen uns zu Einem Herrn.
Jesus Christus ist unser gemeinsames Funda-
ment. In ihm begegnet uns Gott, der die Liebe
ist. Indem wir uns selbst als „Christen“ be-
zeichnen, bekennen wir: Jesus Christus ist der
Herr, ihm folgen wir nach.

Wir teilen Einen Glauben.
Uns verbindet der Glaube an den dreieinigen
Gott, den wir als unseren Vater im Himmel an-
rufen, der sich uns in Jesus Christus offenbart
hat und der im Heiligen Geist in uns wohnt.
Diesen Glauben drücken wir gemeinsam im
Glaubensbekenntnis aus.

Wir sind verbunden durch die Eine Taufe.
Durch die Taufe sind wir in die Gemeinschaft
mit Jesus Christus hineingenommen. Sie
macht uns zu Gliedern seiner Kirche, seines
Leibes in der Welt. Sie ist das sakramentale
Band der Einheit, das uns mit ihm und unter -
ein ander verbindet. Durch die Taufe sind wir
Hausgenossen in dem einen Haus Gottes und
Mitglieder des einen Gottesvolkes. 
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Für das Mühen um die sichtbare Einheit
aller Christinnen und Christen wird seit
dem 20. Jahrhundert der Ausdruck
„Ökumene“ verwendet. Das Wort
 „Oikumene“ („ἡ οἰκουμένη“, das Be-
wohnte) stammt aus dem Griechischen
und meint den ganzen von Menschen
bewohnten Erdkreis.

Die Taufe Jesu auf

einem Taufstein

„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Eph 4,5)

LEITWORT



1. Die Mahnung des Apostels Paulus
zur Einheit

Der Apostel Paulus ruft die Christinnen und
Christen zur Einheit. Er betont den Auftrag der
Kirche, die Menschen zusammenzuführen und
sie untereinander und mit Gott zu vereinen. Er
weiß um die Bedrohung der Einheit. Jedes Zer-
würfnis widerspricht dem Willen Jesu Christi.
Deshalb ermahnt er die Jüngerinnen und Jün-
ger, in den Gemeinden keine Spaltungen zu
dulden. Zugespitzt stellt er die Frage: „Ist denn
Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,13). Damit ruft er
den Christen damals wie heute ins Bewusst-
sein, dass Nachfolge nur als Glied an dem
 einen Leib Jesu Christi möglich ist.

2. Dankbarkeit für das Aufbrechen
der ökumenischen Bewegung

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat das
Wort des Apostels Paulus eine Antwort in der
ökumenischen Bewegung gefunden. Immer
stärker verbreitet sich das Bewusstsein: Als
Christinnen und Christen können wir nicht auf
Dauer getrennt bleiben. Wir sind dankbar für
das Streben nach der Überwindung konfessio-

neller Spaltungen und sehen darin Gott selbst
am Werk. Er ist es, der durch seinen Heiligen
Geist die Sehnsucht nach der Einheit in die
Herzen der Menschen legt. Er schenkt uns die
Gnade der Umkehr und lässt uns Schritte auf-
einander zugehen. Insofern ist Einheit der
 Kirche ein Geschenk Gottes.

3. Der Schmerz über die ausstehende
volle Einheit

Es gibt einen Kern der Einheit, der trotz vieler
großer und kleiner Kirchenspaltungen im Lauf

1. KAPITEL
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Taufstein der 

Schlosskirche in

Bad Dürkheim

1 Kor 12,12-13: „Denn wie der Leib eine
Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle
Glieder des Leibes aber, obgleich es viele
sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es
auch mit Christus. Durch den einen Geist
wurden wir in der Taufe alle in einen einzi-
gen Leib aufgenommen, Juden und Grie-
chen, Sklaven und Freie; und alle wurden
wir mit dem einen Geist getränkt.“
Gal 3,26-28: „Ihr seid alle durch den
Glauben Söhne Gottes in Christus Je-
sus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus ge-
tauft seid, habt Christus (als Gewand)
angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid ,einer‘
in Christus Jesus.“
Eph 4,11-13: „Christus gab den einen
das Apostelamt, andere setzte er als
Propheten ein, andere als Evangelisten,
andere als Hirten und Lehrer, um die Hei-
ligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu
rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi.
So sollen wir alle zur Einheit im Glauben
und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes
gelangen, damit wir zum vollkommenen
Menschen werden und Christus in seiner
vollendeten Gestalt darstellen.“

Theologische Grundlegung

1



der Geschichte nicht zerstört worden ist. Zu
diesem Kern gehören der Glaube an den einen
Herrn und die Verbindung durch die eine Taufe.
Umso mehr erfüllt es uns mit Schmerz, dass
wir unseren Glauben in getrennten Kirchen be-
zeugen und nicht in einem gemeinsamen
Abendmahl beziehungsweise in einer gemein-
samen Eucharistie feiern. Dieser Schmerz
treibt uns an, auf dem Weg zur Einheit mit
 ganzem Herzen und ganzer Kraft
 voranzuschreiten.

4. Erreichte Schritte auf dem Weg
zur Einheit

Vieles wurde auf dem Weg zur Einheit schon
erreicht. Auf der Ebene der Kirchenleitungen
gab es zahlreiche fruchtbare Initiativen, auf der
Ebene der Theologie wurde in vielen Fragen
ein Konsens erreicht. Vor allem aber hat die
wachsende ökumenische Zusammenarbeit auf
der Ebene der katholischen Pfarreien und pro-
testantischen Kirchengemeinden die Konfes-
sionen einander näher gebracht – in der Ver-
kündigung, in Gebet und Gottesdienst sowie
im gemeinsamen Engagement für Notleidende
und Hilfsbedürftige. Persönliche Begegnungen
und der Austausch in der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene eröffnen Perspektiven für eine
immer größere Gemeinschaft.

5. Die Notwendigkeit weiterer Schritte
Wir wollen als Christinnen und Christen ver-
schiedener Konfessionen weitere Schritte auf-
einander zugehen. Dazu gehört das Anerken-

nen der je eigenen Verantwortung an der Tren-
nung, verbunden mit der Bitte um Vergebung
und Heilung. Dazu zählt auch, dass wir vonei-
nander lernen und uns um ein immer tieferes
Verstehen des anderen und seiner Weise, sein
Christsein zu leben und Kirche zu sein, bemü-
hen. Wir wollen den Dialog über die ungelösten
theologischen Fragen fortsetzen und intensivie-
ren. Weitere Schritte sind die gemeinsame
Feier des Gottesdienstes und das Gebet sowie
der gemeinsame Einsatz für eine menschen-
würdige, friedliche und gerechte Welt. Leiten
soll uns der Grundsatz, dass alles, was wir ge-
meinsam tun können, auch gemeinsam getan
werden soll. Im Bewusstsein der eigenen Über-
zeugungen wollen wir dem anderen mit der

THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG
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Ökumenischer Gottesdienst zur Gebets-

woche für die Einheit im Dom
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Einige wichtige Dokumente des 
ökumenisch-theologischen Dialogs sind:
„Lima-Dokument“ zu Taufe, Eucha-
ristie und Amt (1982): Wichtige Über-
einstimmungen im Verständnis von
Taufe, Eucharistie und Amt der Mit-
gliedskirchen des Ökumenischen Rates
der Kirchen
„Gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre“ (1999): Konsens in
Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-
lehre zwischen dem Lutherischen Welt-
bund, der römisch-katholischen Kirche
und dem Weltrat methodistischer
 Kirchen
„Charta Oecumenica“ (2001): Leit -
linien für die wachsende Zusammenar-
beit unter den Kirchen in Europa der
Konferenz Europäischer Kirchen und
des Rates der Europäischen Bischofs-
konferenzen
„Magdeburger Erklärung“ (2007):
 Vereinbarung über die wechselseitige
Anerkennung der in elf verschiedenen
Kirchen in Deutschland vollzogenen
Taufen



Bereitschaft zur Umkehr begegnen, ebenso
mit Wertschätzung, Verlässlichkeit und Offen-
heit für die Gaben, die der andere einbringt. Je
mehr wir auf Jesus Christus als die Mitte unse-
res Glaubens zugehen, umso näher kommen
wir einander.

6. Das Ziel der Ökumene: 
Einheit in Vielfalt

Ein Voranschreiten auf dem Weg der Einheit
bedeutet nicht, gewachsene Traditionen aufzu-
geben. Das Ziel ist vielmehr eine sichtbare Ein-
heit in grundlegenden Wahrheiten des Glau-
bens und in der Gestalt der Kirche, die den
Raum für eine lebendige Vielfalt bietet. Schon
das Vorbild der frühen Kirche zeigt: Einheit
schließt nicht aus, dass sich die einzelnen
Ortskirchen durch verschiedene Ausprägungen
in der Theologie, den kirchlichen Strukturen
sowie in den Formen des Gottesdienstes und
der Spiritualität unterscheiden. So ist die Öku-
mene ein Vorgang der gegenseitigen Bereiche-
rung mit den vielen Gaben, die der Geist Got-
tes den einzelnen Kirchen geschenkt hat und
immerfort schenkt.

7. Die Einheit der Kirche 
als Geschenk Gottes

Die Einheit der Kirche können wir nicht selbst
machen. Sie ist letztlich ein Geschenk des
dreieinigen Gottes, dessen innere Einheit Vor-
bild und Quelle der kirchlichen Einheit ist. Wir
wollen uns im persönlichen und gemeinsamen
Gebet dem Wirken Gottes öffnen, damit er uns
immer weiter auf dem Weg des Zusammen-
wachsens voranschreiten lässt. Das Gebet ist
die Seele der ökumenischen Bewegung, ohne
die alle Konsensbemühungen bloße Gedan-
kenspiele und alles Engagement rein äußerlich
bleiben. Mit der Kraft des Gebets ringen wir
um ein gemeinsames Glaubensverständnis
und eine gemeinsame Erfüllung unseres
 diakonisch-karitativen Auftrags.

8. Motivation zur Ökumene
Ökumene ist kein Selbstzweck, sondern Ver-
pflichtung aus dem Glauben heraus. Unsere
Zeit ist bestimmt von vielen alten und neu auf-
brechenden Konflikten zwischen Völkern, Kul-
turen und Religionen, von vielfältigen Bedro-
hungen der menschlichen Würde und der gan-
zen Schöpfung, sowie von Ratlosigkeit in der
Frage nach Werten, nach Orientierung und
Sinn. Umso dringlicher ist unser gemeinsames
Zeugnis für den dreieinigen Gott, der die Men-
schen zur Einheit untereinander und mit sich
führen möchte. Unser Zeugnis für ihn, der uns
aus Schuld und Selbstsucht befreien und uns
ein „Leben in Fülle“ schenken möchte, ist umso
glaubwürdiger und wirksamer, je mehr wir diese
Einheit leben und immer mehr vertiefen. 

9. Eine Aufgabe aller Christinnen
und Christen

Jede Christin und jeder Christ ist – wie die Kir-
chen als Ganze – aufgerufen, an der Erfüllung
des ökumenischen Auftrags mitzuwirken. Wir
wollen auf je eigene Weise mithelfen, dass alle
Getauften immer mehr zum Volk Gottes und
zum Leib Jesu Christi zusammenwachsen.
Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass un-
ser Glaube an den einen Gott in einer sichtbar
geeinten Kirche verkündet, gefeiert und durch
Wort und Tat bezeugt wird.
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Psalterium Palatinum –

ein gemeinsames

 Projekt zum Buch der

Psalmen von Landes-

kirche und Bistum

THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG



Der vorliegende Ökumenische Leitfaden ermu-
tigt zu einem ökumenischen Miteinander und
setzt neue Impulse für die Ökumene. In den
vergangenen Jahrzehnten ist eine vielfältige
Begegnungs- und Kooperationskultur zwi-
schen Bistum und Landeskirche gewachsen.
Davon lassen wir uns zur Weiterführung und
kreativen Neugestaltung ökumenischer Praxis
inspirieren.

1. Ökumene als Selbstverständlichkeit 
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ist Ökumene für viele Protestanten und Katholi-
ken in der Pfalz/Saarpfalz zu einem Grundpfei-
ler ihres Christseins und des kirchlichen Le-
bens insgesamt geworden. Auf vielfältige
Weise und auf allen Ebenen (Bistum/Landeskir-
che, Pfarreien/Kirchengemeinden, Caritas/Dia-
konie usw.) werden ökumenische Gottes-
dienste gefeiert sowie gemeinsame Wege in
der Verkündigung der Frohen Botschaft ge-
sucht und beschritten. Gemeinschaftlich wird
versucht, den verbindenden Glauben in kon-
kreten Akten der Nächstenliebe zu leben und
für andere erfahrbar zu machen. 

2. Die Zeit der Kirchenspaltung und
der Gegenreformation

Das gute ökumenische Miteinander ist alles
andere als selbstverständlich angesichts der
Rolle, welche die Pfalz, insbesondere die
Stadt Speyer, in der Reformationsgeschichte
spielt: Im April 1529 protestieren auf dem
Speyerer Reichstag sechs Fürsten und 14
Reichsstädte für die Freiheit in Glaubensfragen
und gegen eine Zurückdrängung der Refor-
mation in den evangelischen Städten und Län-
dern. Diese „Speyrer Protestation“ führt dazu,
dass sich in Europa das Prinzip der Glaubens-
und Religionsfreiheit allmählich durchsetzt. Die
Konfessionalisierung schreitet weiter voran.
Auch im Gebiet der heutigen Pfalz/Saarpfalz
kommt es in der Folgezeit zu einer kirchlichen

Zersplitterung in den über 40 Herrschaftsge-
bieten unterschiedlicher Konfession. In den
nachfolgenden vier Jahrhunderten gibt es
kaum kirchliches Miteinander. Reformierte, Lu-
theraner und Katholiken leben entweder ne-
ben- oder sogar gegeneinander. Damit ver-
bunden sind Vorurteile und Verletzungen auf
beiden Seiten. Die Folgen sind zum Teil bis in
die Gegenwart spürbar. 

3. Aufbrechen der ökumenischen
Bewegung

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts entsteht die
ökumenische Bewegung. Forciert wird sie
durch die Gräuel der beiden Weltkriege und
des Nationalsozialismus. Erfahrungen von Ver-
folgung, Leid und Versagen sowie das Bemü-
hen um Frieden und Versöhnung bringen die
Kirchen einander näher. 
Eine weitere Intensivierung erfährt sie durch die
steigende Zahl konfessionsverbindender Ehen.
Ehepartner und Familien erfahren bis in die Ge-
genwart hinein den Schmerz der Trennung am
eigenen Leib. Dieser Schmerz wurde von den
Kirchen mit verursacht. 

2. KAPITEL
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Doch nach und nach wächst innerhalb der
Christenheit die Überzeugung, dass ihre Spal-
tung im klaren Widerspruch zum Willen Jesu
steht. Der Herr ruft sie, sich mit ganzer Kraft für
die Wiedererlangung der kirchlichen Einheit
einzusetzen. Zwei wichtige ökumenische Etap-
pen sind die Gründung des Ökumenischen
Rates der Kirchen (1948) als eine „Gemein-
schaft von Kirchen auf dem Weg zur sichtba-
ren Einheit in dem einen Glauben und der ei-
nen eucharistischen Gemeinschaft“ sowie das
II. Vatikanische Konzil (1962 bis 1965), auf
dem sich die römisch-katholische Kirche dem
ökumenischen Anliegen öffnet. 
Ab dieser Zeit werden sich auch die beiden
großen Kirchen in der Pfalz/Saarpfalz ihrer be-
sonderen ökumenischen Verantwortung be-
wusst, die aus ihrer geschichtlichen Rolle in
der Zeit der Kirchenspaltung folgt. Und so geht
man auch hierzulande aufeinander zu. 

4. Günstige Voraussetzungen
In der Pfalz/Saarpfalz schreitet die Ökumene
schnell und in großer Breite voran. Die Gründe
hierfür sind die deutschlandweit einmalige terri-
toriale Deckungsgleichheit von Bistum und
Landeskirche, deren überschaubare Größe
und eine ähnlich hohe Zahl von Protestanten
und Katholiken. Die beiden Kirchenleitungen
haben ihren Sitz an einem Ort und sogar in di-
rekter Nachbarschaft. Diese räumliche Nähe
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„Dass ein Speyerer Bischof einmal auf
der Kanzel der Gedächtniskirche predigt,
hätten sich die Erbauer dieses Gottes-
hauses nicht einmal im Traum vorstellen
können. Dass konfessionsverbindende
Ehen kein Übel oder kein erster Schritt
zum Glaubensabfall sind, sondern wert-
volle Orte gelebter Glaubensgemein-
schaft, wäre für die Generation unserer
Großeltern noch undenkbar gewesen.
Dass wir hier in der Pfalz einen Großteil
unserer institutionellen diakonisch-karita-
tiven Arbeit ökumenisch anpacken, auf
diese Idee wäre vor hundert Jahren kei-
ner gekommen.“ (Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann in einem ökumenischen
Gottesdienst am 19. Januar 2014)

„Es ist gut, nach vielen Jahrhunderten
der getrennten Wege, nun gemeinsam
aufzubrechen und ein vertieftes ökume-
nisches Miteinander zu pflegen, das in
der Pfalz und Saarpfalz – ausgehend
von der gleichen territorialen Ausdeh-
nung sowie der Nachbarschaft von Dom
und Landeskirchenrat – schon immer ein
Besonderes war.“ 
(Kirchenpräsident Christian Schad auf
einer Pressekonferenz im Juni 2014)
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fördert die Kenntnis voneinander und die Kom-
munikation miteinander. 
Nicht zuletzt gründet die ökumenische Aufge-
schlossenheit aber auch in der Einstellung der
Menschen, die zwischen Rhein und Saar le-
ben. Deren Mentalität hat ihre historischen
Wurzeln in der wechselvollen, von Kleinstaat-
lichkeit geprägten Geschichte ihrer Heimat. Die
Landesherren in den über 40 eigenständigen
Territorien bestimmen über die Konfession ihrer
Untertanen. Aufklärung und Freiheitsgedanken
der Französischen Revolution führen zu einer
konfessionellen Toleranz und zu einer Liberali-
tät im Umgang miteinander. Bei den Evangeli-
schen wird dies deutlich, als sich 1818 die Re-
formierten und die Lutheraner zu einer unierten
protestantischen Kirche vereinigen.

5. Ökumene als prägendes Element in den
Pfarreien und Kirchengemeinden

In den meisten katholischen Pfarreien und pro-
testantischen Kirchengemeinden ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein geschwisterliches
Miteinander in allen Bereichen kirchlichen Le-
bens gewachsen. Gemeinsame Gebete und
Gottesdienste sind vielerorts aus dem liturgi-
schen Leben nicht mehr wegzudenken. Im
Verkündigungsbereich findet das gemeinsame
Glaubenszeugnis seinen sichtbaren Ausdruck
in ökumenischen Veranstaltungen. Auch im
diakonisch-karitativen Bereich gibt es eine
Fülle von Initiativen, Aktionen und Einrichtun-
gen. Schließlich sind in vielen Pfarreien und
Kirchengemeinden zwischenkirchliche Begeg-
nungen fester Bestandteil ihres Gemeindele-
bens. Um das intensive ökumenische Engage-
ment noch weiter zu stärken und zu fördern
und der Zusammenarbeit eine höhere Verbind-
lichkeit zu geben, sind mancherorts Gemein-
departnerschaften bzw. ökumenische Partner-
schaftsvereinbarungen abgeschlossen wor-
den. Als eine besondere Form der Zusammen-
arbeit vor Ort haben Landeskirche und Bistum
in den 1970er Jahren das „Ökumenische Ge-
meindezentrum Pilgerpfad“ in Frankenthal ins
Leben gerufen. In all diesen lokalen Aktivitäten
wird Ökumene für die Menschen konkret er-
fahrbar. Gleichzeitig wird der darin liegende

Auftrag wahrnehmbar, der an alle Christinnen
und Christen gerichtet ist.

6. Ökumene als Kernanliegen
der Kirchenleitungen 

Die Kirchenleitungen von Bistum und Landes-
kirche zeigen sich von Anfang an aufgeschlos-
sen für das Zusammenwachsen ihrer Kirchen.
Bereits seit dem Jahr 1968 finden mehrmals
jährlich Begegnungen der beiden Kirchenlei-
tungen statt. 1977 hält mit Heinrich Kron erst-
mals ein protestantischer Kirchenpräsident
eine Predigt im Speyerer Dom, drei Jahre spä-
ter steht mit Friedrich Wetter zum ersten Mal
ein katholischer Bischof auf der Kanzel der
Speyerer Gedächtniskirche. Weitere Wegmar-
ken sind ökumenische Gottesdienste zu he-
rausragenden regionalen Ereignissen (z.B. am
10. November 1988 zum Gedenken an den
50. Jahrestag der Novemberpogrome), wech-
selseitige Besuche und Grußworte zu kirchlich
bedeutsamen Anlässen (z. B. Synoden, Di-
özesankatholikentage) sowie im Jahr 2009 die
Einführung eines jährlichen gemeinsamen Got-
tesdienstes während der Gebetswoche für die
Einheit der Christen im Januar. Bedeutsame
Meilensteine sind schließlich das ökumenische
„Christfest 2000“ sowie die vorangegangene
dreijährige „Initiative 2000“ mit einer Fülle öku-
menischer Veranstaltungen. Dies und vieles
mehr verdeutlicht: Ökumene wird in der
Pfalz/Saarpfalz nicht als Betätigungsfeld

HISTORISCHE ENTWICKLUNG
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 weniger Interessierter angesehen. Vielmehr
wissen sich die Kirchen als Ganze dem
 Anliegen der christlichen Einheit verpflichtet.

7. Intensives ökumenisches Miteinander
in Diakonie und Caritas

Besonders prägend für die Ökumene in der
Pfalz/Saarpfalz ist die enge Verzahnung von
Diakonie und Caritas in vielen Bereichen. Hier
ist vor allem die Zusammenarbeit des „Diakoni-
schen Werks Pfalz“ und des „Caritasverbandes
für die Diözese Speyer e.V.“ in zahlreichen Ar-
beitsfeldern zu nennen, zum Beispiel in der
„Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Pfalz/Saarpfalz“. Ein weiteres Beispiel ist das
vom Caritasverband und von der Evangeli-
schen Heimstiftung Pfalz gemeinsam betrie-
bene „Ökumenische Gemeinschaftswerk
Pfalz“. Das Miteinander im diakonisch-karitati-
ven Bereich ist besonders erfahrbar in den vor
40 Jahren ins Leben gerufenen „Ökumeni-
schen Sozialstationen“. 
Sie alle verstehen sich als Orte gelebten
 Glaubens, erfahrbarer Liebe und lebendiger

Hoffnung. Gleichzeitig bezeugen sie die kirchli-
che Verkündigung, die umso glaubwürdiger ist,
wenn beide Kirchen mit einer Stimme spre-
chen, Hand in Hand agieren und so im Sinne
Jesu das Notwendige tun. 

8. Vielfältige Ökumene in weiteren
Bereichen kirchlichen Lebens

Darüber hinaus prägt eine Fülle ökumenischer
Initiativen das kirchliche Leben in vielen weite-
ren Bereichen. So gibt es seit 1973 deutsch-
landweit einmalig das ökumenische Pfarrkol-
leg, bei dem sich alle zwei Jahre 30 Pfarrerin-
nen und Pfarrer bzw. Theologinnen und Theo-
logen aus beiden Kirchen an einem ökume-
nisch bedeutsamen Ort gemeinsam fortbilden.
Auch finden seit mehreren Jahrzehnten regel-
mäßige Konferenzen der Dekaninnen und De-
kane beider Kirchen sowie Begegnungstage
zwischen dem Bischöflichen Priesterseminar
St. German Speyer und dem Protestantischen
Predigerseminar Landau statt. Seit seiner
Gründung im Jahr 1994 ist auch das „Ökume-
nische Pfälzer Forum“, das vom Kuratorium

HISTORISCHE ENTWICKLUNG
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„Weltweite Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung
der Schöpfung“ der Evangelischen Kirche der
Pfalz und vom Katholikenrat im Bistum Speyer
veranstaltet wird, zu einer festen Einrichtung
geworden. Eine Selbstverständlichkeit für
beide Seiten sind schließlich der gemeinsame
Auftritt bei politischen, gesellschaftlichen und
kirchlichen Großereignissen, z. B. bei Rhein-
land-Pfalz-Tagen und bei den Ökumenischen
Kirchentagen in Berlin (2003) und München
(2010) sowie die lebendige ökumenische Zu-
sammenarbeit in einigen Bereichen der Kate-
gorial- bzw. Sonderseelsorge wie der Kranken-
haus-, Gefängnis-, Polizei- und Telefonseel-
sorge. Darüber hinaus gibt es eine enge Ko-
operation zwischen den Trägern der kirchlichen
Erwachsenenbildung in der Diözese Speyer
und der Seelsorge für verschiedene Zielgrup-
pen mit der „Evangelischen Arbeitsstelle für Bil-
dung und Gesellschaft“. In diesen und weiteren
Beispielen wird der Anspruch deutlich, der Ver-
pflichtung der „Charta Oecumenica“ zu ent-
sprechen, „auf allen Ebenen des kirchlichen
Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Vo-
raussetzungen dafür gegeben sind und nicht
Gründe des Glaubens oder größere Zweck -
mäßigkeit dem entgegenstehen“.

9. Zusammenarbeit mit den 
ACK-Mitgliedskirchen

Das Engagement in der ACK-Region Südwest
und die mancherorts gegründeten lokalen
ACKs sind Ausdruck der engen Verbundenheit
des Bistums Speyer und der Evangelischen
Kirche der Pfalz mit den vielen anderen Kir-
chen, die in ihrem Gebiet beheimatet sind. Im-
mer stärker rückt ins Bewusstsein, dass Öku-
mene nicht nur als das Miteinander der beiden
großen Kirchen in unserem Land verstanden
werden darf. Auch die Angehörigen der Kir-
chen der Orthodoxie, der Freikirchen und an-
derer christlicher Kirchen und Gemeinschaften
sind aufgrund der einen Taufe – unbeschadet
unterschiedlicher Taufverständnisse – und des
gemeinsamen Bekenntnisses unsere Schwes-
tern und Brüder im Glauben. Nur zusammen
mit ihnen können und wollen wir auf dem Weg
hin zur vollen kirchlichen Gemeinschaft voran-
schreiten und Zeugnis ablegen vor der Welt.

10. Bewahrung und Weiterentwicklung
des bislang Erreichten

Die lange und lebendige ökumenische Tradi-
tion sowie die Vielfalt und Intensität des öku-
menischen Miteinanders der Evangelischen
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Kirche der Pfalz und des Bistums Speyer zei-
gen: Ökumene ist in der Pfalz/Saarpfalz eine
Selbstverständlichkeit. Allerdings ist vielerorts
die Aufbruchsstimmung am Beginn der öku-
menischen Bewegung einer gewissen Ernüch-
terung gewichen. Die Klärung wesentlicher
Fragen, z. B. über das Verständnis von Kirche,
Eucharistie und Amt sowie über die Zielvorstel-
lungen der Ökumene, gestaltet sich als
schwierig. In den katholischen Pfarreien und
protestantischen Kirchengemeinden führt dies
bisweilen zu Enttäuschungen, zu Resignation
oder auch zu Ungeduld. In dieser Situation
sind Christinnen und Christen gefragt, die so-
wohl mit einem langen Atem als auch mit „öku-
menischer Leidenschaft“ dazu beitragen, das
zu bewahren bzw. wiederzuentdecken und
weiter wachsen zu lassen, was bislang erreicht
worden ist, sowie das aufzuspüren und zu tun,
was darüber hinaus möglich ist. 

11. Neue Herausforderungen
Bistum und Landeskirche wollen die gewach-
sene Verbundenheit erhalten. Darüber hinaus
wollen sie weitere Schritte aufeinander zuge-
hen und die Beziehungen in Zeiten neuer
Heraus forderungen auf allen Ebenen weiter
vertiefen. 
Dazu gehören vor allem die strukturellen Ver-
änderungen auf beiden Seiten: Im Bistum
Speyer werden aus vormals 346 Pfarreien 70
neue, größere Pfarreien gebildet, in denen die
bisherigen Pfarreien, Kuratien oder Filialen in
der Regel als Gemeinden weiterbestehen kön-
nen. In der Evangelischen Kirche der Pfalz wer-
den die rund 400 Kirchengemeinden in Regio-
nalen Kooperationszonen von je vier bis sechs
Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Da die

Gebiete und Strukturen oftmals nicht de-
ckungsgleich sind, müssen zu den bewährten
Modellen neue Formen der Begegnung, des
Informationsaustauschs und der Zusammenar-
beit entwickelt werden.
Hinzu kommt in beiden Kirchen allein schon
aus demographischen Gründen ein weiterer
Rückgang der Mitgliederzahlen sowie der fi-
nanziellen und personellen Ressourcen. Die
prägende Kraft des Christentums verliert an
Selbstverständlichkeit. Gefragt sind deshalb
neue ökumenisch-missionarische Initiativen.
Wir müssen den christlichen Glauben all denen
als Antwort auf die tiefen Sehnsüchte des
Menschen anbieten, die am Rande der Kirche
stehen, ausgetreten oder ungetauft sind.
Eine Herausforderung für die Ökumene stellen
weitere Entwicklungen dar. Dies beginnt bei
globalen Problemen (v.a. Bekämpfung von
Hunger und Armut, Migration und Flüchtlings-
elend, Klimawandel, Folgen unseres Finanz-
und Wirtschaftssystems), geht über gesell-
schaftliche Veränderungen (v.a. demographi-
scher Wandel, geänderte Lebensumstände in
Beruf und Familie) bis hin zu prägenden Ten-
denzen der Postmoderne (v.a. Säkularisierung,
Milieubildung und Individualisierung). 
In dieser grundlegend veränderten Situation
stellt sich für Landeskirche und Bistum die Auf-
gabe, zusammen mit den ACK-Kirchen auf al-
len Ebenen kirchlichen Lebens innovativ, kraft-
voll und mutig ihre Stimme zu erheben und
selbst in glaubwürdiger Weise Alternativen zu
aktuellen Fehlentwicklungen vorzuleben. Dabei
wird die Stimme der Kirchen umso mehr Gehör
finden, je mehr es gelingt, gemeinsam in Wort
und Tat Zeugnis abzulegen von der Hoffnung,
die uns erfüllt.
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und der Evangelischen Kirche der Pfalz (Pro-
testantische Landeskirche). Adressaten sind
deshalb in erster Linie die Haupt- und Ehren-
amtlichen in den katholischen Pfarreien und
protestantischen Kirchengemeinden. Die ande-
ren ACK-Kirchen in der Pfalz/Saarpfalz sind
ebenfalls mit im Blick. An vielen Stellen ermuti-
gen die Regelungen des 3. Kapitels zur Offen-
heit für und zur Kooperation mit orthodoxen,
freikirchlichen und anderen ACK-Gemeinden
am Ort, wie es vielerorts bereits geschieht. 

In einem ersten Teil „Ökumene in den
neuen Strukturen“ (3.1) geht es um Formen
der Begegnung, des Informationsaustauschs
und der Zusammenarbeit vor Ort. Konkret
geht es um gemeinsame Treffen der Gremien
bzw. der haupt- und nebenamtlichen Seelsor-
gerinnen und Seelsorger, um die Benennung
von Ansprechpersonen für ökumenische
 Belange sowie um die Bildung von Ökumene-

Im 3. Kapitel werden zur Ökumene in ihrer
ganzen Breite konkrete Empfehlungen gege-
ben und Vereinbarungen getroffen. In erster Li-
nie geht es um die Gestaltung des ökumeni-
schen Lebens vor Ort. Katholische Pfarreien
und protestantische Kirchengemeinden stehen
jedoch in engem Zusammenhang mit anderen
kirchlichen Akteuren und Ebenen. Dies gilt
umso mehr angesichts einer Gemeindearbeit/
Pastoral, die ihren Blick über den eigenen
Kirchturm hinaus weitet hin zur Lebenswelt
und zu den Bedürfnissen aller Menschen, die
in einem einheitlich strukturierten Gebiet leben
(Sozialraumorientierung). Insofern sind auch
Einrichtungen der Caritas und Diakonie, Schu-
len und Kindertagesstätten, übergemeindliche
Dienste bzw. kategoriale Seelsorgebereiche
uvam. mit ihren vielen Bezügen zur Gemein-
deebene Gegenstand dieses Kapitels.
Der vorliegende Leitfaden ist zunächst eine
Vereinbarung zwischen dem Bistum Speyer

3. KAPITEL
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ausschüssen. Ziel ist, angesichts
aller Veränderungen auf beiden
Seiten (Gemeindepastoral 2015,

Regionale Kooperationszonen), gewachsene
und bewährte Strukturen der Kommunikation
und Kooperation nach Möglichkeit zu erhalten
und neue Formen des ökumenischen
 Miteinanders zu entwickeln. 

Im zweiten Teil „Einzelne Handlungsfel-
der“ (3.2) finden sich konkrete Empfehlungen
für das ökumenische Miteinander in seiner
ganzen Breite und Vielfalt. In alphabetischer
Reihenfolge werden ökumenische Impulse für
zahlreiche kirchliche Handlungsfelder gegeben.
Dabei ist der Bogen weit gespannt: Er reicht
vom „Engagement in der ACK“ über die Berei-
che „Gebet und Gottesdienst“, „Jugend“ und
„Seelsorge“ mit all ihren Facetten bis hin zu
„Weltkirchlichen Aufgaben/Mission und welt-
weiter Ökumene“. 

Insgesamt ist das 3. Kapitel mit seiner Fülle an
Regelungen und Empfehlungen mehr als ein
Katalog ökumenischer Bausteine zum Aus-
wählen und Abhaken. Sein Ziel besteht darin,
in allen Pfarreien/Kirchengemeinden das Be-
wusstsein zu wecken und zu vertiefen, dass
das Mühen um die Einheit ein kirchlicher
Grundauftrag ist bzw. dass Ökumene künftig
eine Grunddimension des ganzen kirchlichen
Handelns in Bistum und Landeskirche sein soll.

Zugleich bietet das 3. Kapitel eine Reihe von
Chancen. Das Interesse für den anderen so-
wie Verständnis und Wertschätzung für seine
Art, Kirche zu sein, wachsen durch wechsel-
seitige Information und Begegnung. In der ge-
meinsamen bzw. arbeitsteiligen Vorbereitung
und Durchführung konkreter Projekte werden
vorhandene Kräfte gebündelt und es entsteht
Raum für Neues. Zugleich wird durch ein
 ökumenisches Auftreten das Zeugnis der
 Kirchen in der Gesellschaft glaubwürdiger und
wirksamer.

3.1 Ökumene in den neuen
Strukturen 

Bistum und Landeskirche ist es ein großes An-
liegen, dass das ökumenische Miteinander vor
Ort in der veränderten Landschaft von Pfar-
reien und Kirchengemeinden fortgeführt und
weiterentwickelt wird (siehe 2. Kapitel). Auch in
den neuen Strukturen braucht es verbindliche
Formen der Begegnung, des Informationsaus-
tauschs und der Absprachen hinsichtlich der
konkreten Zusammenarbeit. Diesem Ziel
 dienen die folgenden Regelungen.
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„Die dritte durchtragende Dimension un-
seres Prozesses „Gemeindepastoral
2015“ ist die Ökumene, für die ich mich
seit Beginn meines Wirkens einsetze.
Gemeinsame Frucht dieses Bemühens
ist nicht zuletzt das Entstehen eines
ökumenischen Leitfadens, der ebenfalls
bis 2015 zusammen mit der evangeli-
schen Landeskirche erarbeitet wird.“ 
(Vorwort von Bischof Dr. Karl-Heinz
 Wiesemann zu „Gemeindepastoral
2015“)

„Ökumenische Fortschritte wird es mei-
nes Erachtens nur geben, wenn die Kir-
chen zu ihren apostolischen Ursprüngen
und das heißt: in die biblischen Texte zu-
rückkehren, um von dort aus wieder mit
jenem Anfang anzufangen, der als
Grund der Kirche bezeugt wird, nämlich
Jesus Christus. Ich möchte es geradezu
als ökumenische Regel formulieren: Eine
substanzielle Annäherung zwischen den
christlichen Konfessionen wird es nur im
Rückgang in die Texte der Heiligen
Schrift geben!“ 
(Kirchenpräsident Christian Schad in
 einem Pressetext im Juli 2014)
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Im Bistum Speyer werden zum 1. Januar
2016 aus den bestehenden 346 Pfarreien
70 neue, größere Pfarreien gebildet. Diese
sind nach dem Modell „Pfarrei in Gemein-
den“ aufgebaut. 
Dabei gilt es, zunächst die Pfarrei als
Ganze in den Blick zu nehmen. Deshalb
gibt es einen zentralen Gottesdienstort und
ein zentrales Pfarrbüro, in dem grundsätz-
lich alle Mitglieder des Pastoralteams ihren
Platz haben. Jede Pfarrei wird von einem
Pfarrer zusammen mit einem Pastoral-
team (Kooperator, Kaplan, Diakon, Pasto-
ral- bzw. Gemeindereferent/-referentin) ge-
leitet. Jede Pfarrei hat einen Pfarreirat, der
auf der Grundlage eines Pastoralen Kon-
zepts die pastoralen Aktivitäten der Pfarrei
plant und koordiniert, und einen Verwal-
tungsrat, der sich um die Vermögens-,
Bau- und Personalangelegenheiten der
Pfarrei kümmert.
Innerhalb der Pfarrei können die bisherigen
Pfarreiengemeinschaften, Pfarreien, Kura-
tien oder Filialen als Gemeinden weiterbe-
stehen. In ihnen ereignet sich, getragen
vom Engagement der Gemeindemitglieder,
kirchliches Leben vor Ort. Vertreten werden
die Belange der Gemeinde durch den
 Gemeindeausschuss.

In der Evangelischen Kirche der Pfalz sind
die 405 Kirchengemeinden die Basis des
kirchlichen Lebens vor Ort. Jede Kirchenge-
meinde wird gemeinsam von Pfarrerin und
Pfarrer und Presbyterinnen und Presby-
tern geleitet. Sie tragen gemeinsam Verant-
wortung für die Verkündigung des Evangeli-
ums in Wort und Sakrament, die Seelsorge,
die christliche Unterweisung, die Diakonie
und Mission sowie für die Einhaltung der
kirchlichen Ordnung. 
Das Wirkungsfeld einer/eines Pfarrerin/Pfar-
rers ist das Pfarramt. Es kann mit einer
 Kirchengemeinde deckungsgleich sein,
kann mehrere Kirchengemeinden umfas-
sen; oder eine Kirchengemeinde hat
 mehrere Pfarrämter. 
Vier bis sechs Pfarrämter bilden eine Re-
gionale Kooperationszone. Die beteilig-
ten Kirchengemeinden sollen verbindlich
zusammenarbeiten. Ziele dieser Zusam-
menarbeit sind Profilierung und Entlastung.
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Die folgenden Regelungen 
� verfolgen das Ziel, Formen der Begegnung

und der Zusammenarbeit zu finden, die den
unterschiedlichen Strukturen auf beiden
 Seiten gerecht werden und dennoch
 praktikabel sind. 

� erkennen an, dass auch in Zukunft Öku-
mene vor Ort auf Gemeinde- bzw. Kirchen-
gemeindeebene gelebt und gestaltet wird.
Gleichzeitig nehmen sie das Gebiet einer
katholischen Pfarrei mit den jeweiligen
 protestantischen Kirchengemeinden als
 Bezugsgröße für übergemeindliche
 Absprachen, Vernetzungen und
 gemeinsame Aktivitäten in den Blick. 

� beinhalten eine sachgemäße Aufgabenver-
teilung und gegenseitige Zuordnung von
Haupt- und Ehrenamtlichen. Beide haben
eine je eigene Rolle im ökumenischen Mitei-
nander. Zugleich sollen sie vor Überforde-
rung geschützt werden. 

� haben einen unterschiedlichen
Verbindlichkeitsgrad. Sie wollen
ökumenische Zusammenarbeit
garantieren und gleichzeitig ge-
nügend Raum für die Anpassung
an die örtlichen Gegebenheiten
lassen.

Ökumene auf der Ebene der 
Pfarrei bzw. aller beteiligten
Kirchengemeinden:

1. Jährliches Treffen der haupt- und
nebenamtlichen Seelsorgerinnen und
Seelsorger

Einmal im Jahr trifft sich das Pastoralteam der
katholischen Pfarrei mit den Pfarrerinnen und
Pfarrern der protestantischen Kirchengemein-
den, die überwiegend auf dem Gebiet der Pfar-
rei liegen bzw. mit denen eine ökumenische
Zusammenarbeit bereits besteht oder
 angestrebt wird. 
In einem Jahr lädt die katholische Seite zu die-
sem Treffen ein, im darauf folgenden Jahr die
evangelische Seite. Zu diesem Treffen sollen

auch Vertreter anderer ACK-Gemeinden vor
Ort eingeladen werden. 

Ziele dieses Treffens sind:
� Begegnung und sich Kennenlernen
� Gegenseitiger Informationsaustausch
� Klärung der jeweiligen Ansprechpartner
� Erstellung eines Jahreskalenders aller öku-

menischen Gottesdienste und Aktivitäten
� Absprache von Terminen (z. B. gemein-

same/ stellvertretende Beteiligung an öku-
menischen Ereignissen)

� Initiierung neuer Aktivitäten auf der Ebene
der Pfarrei bzw. der beteiligten
 Kirchengemeinden

2. Ökumenebeauftragte 
Bistum und Landeskirche erachten die Benen-
nung von Ökumenebeauftragten aus dem Pas-
toralteam für die Pfarrei bzw. aus dem Kreis der

Pfarrerinnen/Pfarrer für das Gebiet
der gegenüberliegenden Kirchenge-
meinden für sinnvoll. Dies kann die
Zusammenarbeit angesichts der
neuen Strukturen auf beiden Seiten
erleichtern und die anderen haupt-
und nebenamtlichen Seelsorgerinnen
und Seelsorger entlasten.
Auf katholischer Seite nimmt ein Mit-
glied des Pastoralteams die Aufgabe

des Ökumenebeauftragten für die Pfarrei wahr. 
Auf evangelischer Seite gibt es zwei Alter -
nativen:
a) Aus dem Kreis der Pfarrerinnen/Pfarrer, de-
ren Kirchengemeinden auf dem Gebiet der
Pfarrei liegen, nimmt eine/ein Pfarrerin/Pfarrer
die Aufgaben des Ökumenebeauftragten wahr.
b) Die Aufgaben des Ökumenebeauftragten
werden von jedem/jeder Pfarrer/Pfarrerin für
seine/ihre Kirchengemeinde/n wahrgenommen.

Die Aufgaben des Ökumenebeauftragten sind: 
� Erste/r Ansprechpartnerin/Ansprechpartner

für die andere Seite
� Koordination der ökumenischen Aktivitäten

auf dem Gebiet der Pfarrei bzw. der betref-
fenden Gemeinden und Kirchengemeinden

� Leitung des Ökumeneausschusses (siehe 3.)
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� Teilnahme an den Begegnungen der Ge-
meindeausschüsse mit den Presbyterien

3. Ökumeneausschuss 
Auf katholischer Seite können die ehrenamtli-
chen Ansprechpersonen für ökumenische Be-
lange in den Gemeinden (siehe 4.) zusammen
mit dem Ökumenebeauftragten einen Ökume-
neausschuss der Pfarrei bilden. Dessen Aufga-
ben kann aber auch der Pfarreirat überneh-
men. Auch auf protestantischer Seite kann die
Bildung eines gemeinsamen Ökumeneaus-
schusses aller beteiligten Kirchengemeinden
sinnvoll sein. Anstelle konfessioneller Ökume-
neausschüsse kann von der Pfarrei und den
beteiligten Kirchengemeinden ein gemeinsa-
mer Ausschuss für ökumenische Fragen ge-
gründet werden. Ebenso können die Aufgaben
des Ökumeneausschusses von einer lokalen
ACK, der die katholische Pfarrei bzw. die pro-
testantischen Kirchengemeinden angehören,
wahrgenommen werden.

Die Aufgaben des Ökumeneausschusses sind: 
� Initiierung und Planung ökumenischer Aktivi-

täten auf der Ebene der Pfarrei bzw. der
 beteiligten Kirchengemeinden

� Koordination und Vernetzung der ökumeni-
schen Aktivitäten innerhalb der Pfarrei bzw.
der beteiligten Kirchengemeinden 

� Einspeisung relevanter Themen aus den
 Kirchengemeinden/Gemeinden in die Ebene
der Pfarrei bzw. der anderen beteiligten
 Kirchengemeinden

� Impulsgebung für das ökumenische Mitei-
nander in Gemeinden/Kirchengemeinden

Ökumene auf der Ebene der
Gemeinden bzw. der einzelnen
Kirchengemeinden:

4. Ehrenamtliche Ansprechperson 
In den Gemeinden/Kirchengemeinden kann es
sinnvoll sein (aufgrund bestehender Strukturen
oder wegen eines regen ökumenischen
 Lebens vor Ort), jeweils eine ehrenamtliche

 Ansprechperson für ökumenische Belange zu
benennen. Deren Aufgaben können auch von
einem Team, das auch ökumenisch besetzt
sein kann, wahrgenommen werden. Die An-
sprechperson bzw. mindestens ein Teammit-
glied ist Mitglied im Gemeindeausschuss/Pres-
byterium. Sie bzw. ein Teammitglied ist gleich-
zeitig Mitglied des Ökumeneausschusses auf
Ebene der Pfarrei bzw. der beteiligten Kirchen-
gemeinden, sofern ein solcher eingerichtet ist. 

Die Aufgaben der ehrenamtlichen Ansprech-
person bzw. der Teammitglieder sind:
� erster Ansprechpartner für ökumenische

Belange auf Gemeinde-/Kirchen gemeinde -
ebene gegenüber der Pfarrei bzw. den an-
deren beteiligten Kirchengemeinden

� erster Ansprechpartner für ökumenische
Belange gegenüber den anderen Konfessio-
nen am Ort, gegenüber Vereinen, der Kom-
mune usw.

� Planung und Koordination ökumenischer
Aktivitäten auf Ebene der Gemeinde/Kir-
chengemeinde

� enge Kommunikation und Abstimmung mit
dem Ökumenebeauftragten aus dem Kreis
des Pastoralteams bzw. aus dem Kreis der
Pfarrerinnen/Pfarrer.

5. Treffen von Gemeindeausschuss und
Presbyterium

Die Gemeindeausschüsse können sich mit
dem Presbyterium vor Ort treffen. Der/die ka-
tholische und (sofern es eine/einen solche/sol-
chen gibt) protestantische Ökumenebeauf-
tragte nehmen an diesen Treffen teil. Die In-
halte dieser Treffen werden zur besseren Ab-
stimmung in die Pfarreiebene (Pastoralteam,
Pfarreirat) bzw. in die anderen beteiligten
Kirchen gemeinden eingespeist.

Ziele dieses Treffens sind:
� Begegnung und sich Kennenlernen
� Informationsaustausch
� Planung ökumenischer Aktivitäten auf Ge-

meinde-/Kirchengemeindeebene in Abstim-
mung mit der Pfarrei bzw. den anderen
Kirchen gemeinden
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3.2 Einzelne Handlungsfelder

Die in 3.1 getroffenen Regelungen zur Öku-
mene in den neuen Strukturen bilden den Rah-
men für eine gute Zusammenarbeit zwischen
den katholischen Pfarreien und Gemeinden
und den protestantischen Kirchengemeinden
vor Ort. Dieser Rahmen muss jedoch mit Le-
ben gefüllt werden. Im Folgenden werden des-
halb konkrete Anregungen und Empfehlungen
für das ökumenische Miteinander in seiner
ganzen Breite und Vielfalt gegeben. Dabei ist
vor Ort eine sinnvolle Auswahl aus der Fülle an
Möglichkeiten für ökumenische Aktivitäten zu
treffen.
Am Beginn eines jeden Abschnitts steht eine
kurze Einführung in die Relevanz des jeweiligen
Handlungsfelds. Daran schließen sich konkrete
Empfehlungen und Regelungen an. Unter „Be-
stätigen“ finden sich dabei jene, die in vielen
Pfarreien/Kirchengemeinden und Arbeitsfel-
dern bereits praktiziert werden und wenn mög-
lich beibehalten werden sollen. Neuere ökume-
nische Initiativen bzw. solche, die bislang nur
vereinzelt aufgegriffen worden sind, die jedoch
nach dem Willen beider Kirchen nach Möglich-
keit auch andernorts umgesetzt werden soll-
ten, stehen unter „Ermutigen“. Unter der
Überschrift „Verpflichten“ werden an man-
chen Stellen Vereinbarungen getroffen, die in
Landeskirche und Bistum verbindlich
 umgesetzt werden sollen. 

ACK
siehe auch: Gemeindepartnerschaften

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland e.V. (ACK) ist ein Zusammen-
schluss christlicher Kirchen in Deutschland.
Sie will die ökumenische Zusammenarbeit und
die Einheit der Kirchen fördern. Sie bildet den
Nationalen Kirchenrat für Deutschland und ist
als solcher assoziierte Organisation beim Welt-
kirchenrat. Die ACK gibt es auch auf regiona-
ler und lokaler Ebene. Das Bistum Speyer und
die Evangelische Landeskirche sind Mitglieder
der „ACK Region Südwest“, die 1975 gegrün-
det wurde.
Die in der ACK verbundenen Kirchen und
kirchlichen Gemeinschaften wollen ihrer Ge-
meinsamkeit im Glauben an den einen Herrn
Jesus Christus, der Haupt der Kirche und Herr
der Welt ist, in Zeugnis und Dienst gerecht
werden – zur Ehre Gottes, des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch wenn
das ökumenische Miteinander zwischen dem
Bistum Speyer und der Evangelischen Kirche
der Pfalz aufgrund des identischen Territori-
ums und ähnlicher Strukturen ein eigenes Ge-
präge hat, verstehen beide Ökumene im um-
fassenden Sinn, nämlich als Begegnung und
Zusammenarbeit aller christlichen Kirchen mit
dem Ziel, die volle kirchliche Einheit zu ver-
wirklichen. Grundlage der ökumenischen Zu-
sammenarbeit und des gemeinsamen Zeug-
nisses ist die „Charta Oecumenica“, insbeson-
dere auch die darin ausgesprochene Verpflich-
tung, auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens
gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzun-
gen dafür gegeben sind und nicht Gründe des
Glaubens oder größere Zweckmäßigkeit dem
entgegenstehen.

Bestätigen
� Mitgliedschaft und Engagement von

 Pfarreien und Kirchengemeinden in den be-
stehenden ACKs auf lokaler Ebene und
Wertschätzung ihrer Arbeit

� Aufgreifen und Umsetzung von Initiativen,
die von der ACK ausgehen, z. B. Gebets-
woche für die Einheit der Christen, Tag
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� Auseinandersetzung mit Inhalt und Zielen
der „Charta Oecumenica“ und Entwicklung
konkreter gemeinsamer missionarischer
 Initiativen

Caritas/Diakonie

Der karitativ-diakonische Dienst ist eine We-
sensaufgabe der Kirche. Christinnen und
Christen antworten in der Hinwendung zu den
Armen und Bedrängten auf Gottes Liebe, in-
dem sie diese an andere weiterschenken, und
erfüllen so das Doppelgebot der Gottes- und
Nächstenliebe. Diese Hinwendung ist unab-
hängig von Rasse, Geschlecht, Konfession
oder Ideologie und erfolgt ohne den Anspruch
religiöser Vereinnahmung. Der Dienst am Men-
schen ist umso überzeugender, wenn er von
Angehörigen beider Konfessionen gemeinsam
geleistet wird. Das karitativ-diakonische

der Schöpfung, Ökumenisches Gebet im
Advent

� Mitgliedschaft von Landeskirche und Bistum
in der ACK – Region Südwest

Ermutigen                                           
� Weiterentwicklung bestehender Gemeinde-

partnerschaften zu lokalen ACKs bzw.
 Neugründung lokaler ACKs auf Ebene der
Pfarreien, regionalen Kooperationszonen,
Städten usw.

� Regelmäßige Kontakte zu und Informations-
austausch mit den Gemeinden der ACK-
Mitgliedskirchen, die in Pfarreien und
Kirchen gemeinden beheimatet sind

� Gestaltung ökumenischer Aktivitäten (Got-
tesdienste, Pfarr-/Gemeindefeste, Gebets-
woche für die Einheit der Christen, Tag der
Schöpfung, Bibelwochen usw.) in Zusam-
menarbeit mit allen ACK-Mitgliedskirchen
vor Ort
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 Handeln in ökumenischer Gemeinschaft macht
das Bekenntnis der Kirche zu Gott, der die
Liebe ist, vor der Welt glaubwürdig. 

Bestätigen
In den Pfarreien und Kirchengemeinden bzw.
in der Gemeindecaritas und gemeindenahen
Diakonie wird der Dienst am Nächsten konkret
in Form von 
� ökumenisch verantworteten Nachbar-

schaftshilfen
� ökumenisch koordinierten Besuchsdiensten

für Kranke, Neuzugezogene
� ökumenischen Seniorenkreisen
� ökumenischer Trauerbegleitung usw.
Darüber hinaus gibt es im Bereich des Bistums
Speyer und der Evangelischen Landeskirche
der Pfalz eine beachtliche Zahl von ökumeni-
schen Kooperationen:
� Ökumenische Sozialstationen (flächende-

ckendes Angebot der ambulanten Kranken-
pflege)

� ambulante Hospiz- und Palliativberatungs-
dienste (Hospizbegleitung und Trauerarbeit)

� „Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz“
(Förderschulen, Werkstätten, Wohnange-
bote und Integrationsbetriebe, Förderung
und Beschäftigung für Menschen mit Beein-
trächtigung)

� „Ökumenische Fördergemeinschaft Lud-
wigshafen“ (aufsuchende Hilfen, Kinderhort,
Jugendtreff und Mädchengruppe, Jugend-
und Brennpunktarbeit)

� „Ökumenisches Sozialzentrum Landau“
 (Erziehungsberatung, Sozialberatung und
Bewohnerarbeit im sozialen Brennpunkt)

Ermutigen
� Entwicklung gemeinsamer Positionen ge-

genüber der öffentlichen Hand im Hinblick
auf karitative/diakonische Projekte. 

� Ökumenische Projekte sollen sich künftig in
freier Initiative im Sozialraum entfalten, mög-
lichst kreativ und unbürokratisch; z. B. in
Form von:
� gemeinsamer Brennpunkt- und Rand-

gruppenarbeit (z. B. für Arbeitslose, Aus-
siedler, Asylanten),

� gemeinsamer Anwaltschaft im Hinwirken
auf konkrete Veränderungen vor Ort

Verpflichten       
� Nach den Prinzipien der sozialraumorientier-

ten diakonischen Pastoral/Gemeindearbeit
soll künftig der unmittelbare Dienst vor Ort
und die professionelle Hilfe von Caritas und
Diakonie in Netzwerken aller im Sozialraum
aktiven Menschen über Konfessionsgrenzen
hinweg gebündelt werden.

� Bei neuen vertraglich geregelten ökumeni-
schen Kooperationen zwischen ambulanten
und stationären Trägern ist aus kirchen- und
arbeitsrechtlichen Gründen die Zuordnung
zu einem der beiden konfessionellen
Spitzen verbände der freien Wohlfahrtspflege
 unerlässlich. 
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Ehe und Familie
siehe auch Gottesdienste, Kasualien

Ehe und Familie sind die Keimzellen von Ge-
sellschaft und Kirche. Als Eheleute leben Män-
ner und Frauen partnerschaftlich und in Treue
zusammen und schenken einander Liebe und
Geborgenheit. Als Eltern bezeugen sie ihren
Kindern durch ihre liebende Fürsorge und ihr
Vertrauen die grenzenlose Liebe Gottes. 
Insbesondere konfessionsverbindende Ehen
und Familien tragen wesentlich zum Zusam-
menwachsen der Kirchen bei: In ihnen ge-
schieht ökumenische Begegnung, Offenheit für
unterschiedliche Glaubenstraditionen und
wechselseitiges Lernen im Kleinen. Oft sind sie
der Motor ökumenischer Initiativen vor Ort.
Konfessionsverbindende Ehen stehen aber zu-
gleich vor besonderen Herausforderungen, die
bisweilen als belastend erfahren werden. 
Für die Kirchen erwächst aus alldem der Auf-
trag, Paaren und Familien (auch und gerade,
wenn sie konfessionsverbindend sind) ihre
 besondere Sorge zuzuwenden.

Bestätigen
� Das Recht konfessionsverbindender Paare

auf eine „Gemeinsame Feier der kirchlichen
Trauung“, sofern dies von den Brautleuten
gewünscht wird

� Eingehen auf die berechtigten Wünsche
konfessionsverbindender Paare im Hinblick
auf die Gestaltung der kirchlichen Trauung
und anderer Kasualien

� Ökumenische Offenheit bzw. Kooperation
bei Angeboten für Ehen und Familien (z. B.
Krabbelgruppen/Eltern-Kind-Gruppen, Fa-
milienkreise, Angebote zur Gestaltung der
Paarbeziehung oder der Kindererziehung,
Beratungsangebote von Diakonie und
 Caritas)

� Ökumenische bzw. ökumenisch offene
Hauskreise

� Kooperation in familienpolitischen Fragen
des Familienbunds der Katholiken Speyer
und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft
für Familienfragen (eaf) in der Arbeitsge-
meinschaft der rheinland-pfälzischen

 Familienorganisationen (AGF) und im
 Landesbeirat für Familienpolitik

� Ökumenische Kooperation in der Landwirt-
schaftlichen Familienberatung der Kirchen
(LFBK)

Ermutigen
� Gemeinsame Begleitung konfessionsverbin-

dender Paare auf dem Weg zur Trauung
(z.B. ökumenische Ehevorbereitungskurse)

� Ökumenische Gottesdienste für bestimmte
Zielgruppen (z. B. für Jungverliebte am
Valentins tag, für werdende Eltern)

� Ökumenische Familienfreizeiten/-wochenen-
den

� Ökumenische Offenheit bei der Feier von
Ehejubiläen in Kirchengemeinden und
 Pfarreien

� Gemeinsamer gesellschaftspolitischer Ein-
satz für Ehe und Familie auf allen Ebenen 

Ehrenamt

Ehrenamtliches/freiwilliges Engagement gehört
zum Wesen der Kirche. Es ist gegründet in der
Taufe als Sakrament. Wer getauft ist, gehört
zur Gemeinschaft, ist mit Gaben beschenkt
und berufen, sich mit seinen Gaben einzubrin-
gen und zu beteiligen. Jede/jeder Christin/
Christ ist Teil des Leibes Christi und trägt zum

23

3KONKRETE 
ZUSAMMENARBEIT

Gemeinsame Feier der

kirchlichen Trauung



Aufbau des Leibes bei. Das Priestertum aller
Getauften, die gemeinsame Berufung und
Sendung aller Gläubigen, meint, dass alle ihre
Begabungen im Dienst an den Mitmenschen
einbringen, ihren Verantwortungsbereich mit-
gestalten und somit wirkungsvoll das Miteinan-
der in Kirche und Gesellschaft stärken können.
Damit dies gelingen kann, braucht es förderli-
che Rahmenbedingungen für die Ausübung
des Ehrenamtes sowie ein zeitgemäßes und
zukunftsorientiertes Verständnis der Zusam-
menarbeit von ehrenamtlich und beruflich Mit-
arbeitenden. Freiwilliges Engagement trägt
maßgeblich zur öffentlichen Wahrnehmung von
Kirche bei. Es ergänzt die Arbeit der beruflich
Mitarbeitenden.

Bestätigen
auf Pfarrei-/Kirchengemeindeebene gemeinsa-
mes ehrenamtliches Engagement 
� bei ökumenischen Veranstaltungen (z. B.

Weltgebetstag, Kinder- und Familiengottes-
dienste, Hungermärsche)

� in ökumenischer Seniorenarbeit und
Besuchs diensten

� in gemeindlichen Einrichtungen, Gruppen
und Kreisen (z. B. ökumenische Gemeinde-
büchereien, Chöre, Instrumentalgruppen,
Jugendarbeit)

� im karitativ-diakonischen Bereich (z. B.
 Tafeln);

auf anderen Ebenen gemeinsames ehren -
amtliches Engagement                                      
� in der Seelsorge (z. B. Hospiz- und Trauer -

arbeit, ambulante Hospizarbeit, Telefon -
seelsorge)

� im karitativ-diakonischen Bereich (z. B. Be-
hindertenhilfe, ökumenische Sozialstationen
und Krankenpflegevereine, Grüne Damen
und Herren in Krankenhäusern, Flüchtlings-
und Migrationsarbeit)

� in der Erwachsenenbildung
� bei Veranstaltungen und Projekten (z. B.

Ökumenische Kirchentage, Projekt
 „Qualifizierung von SeniorTRAINERinnen in
Rheinland-Pfalz“)

� in Netzwerken (z. B. „Ökumenisches Forum
christlicher Frauen“)

Ermutigen
� Ökumenisch durchgeführte Weiterbildung in

Freiwilligenmanagement
� Ausbau des gemeinsamen kollegialen Aus-

tauschs zum Thema „freiwilliges Engage-
ment“

� Ökumenische Werkstatt „neue Ansätze im
Ehrenamt“

� Ökumenische Kooperation bei der Entwick-
lung von Freiwilligen-Projekten

Erwachsenenbildung

Einrichtungen und Angebote der kirchlichen Er-
wachsenenbildung helfen Menschen, sich in
einer pluralen Welt, in der Entscheidungen im-
mer rascher und zugleich immer schwieriger zu
fällen sind, zu orientieren. Zugleich bieten sie
den Menschen Möglichkeiten der Qualifizie-
rung und Unterstützung, um angesichts der in-
nerkirchlichen und gesellschaftlichen Umbrü-
che ihren Platz in Kirche und Welt zu finden
und verantwortlich zu gestalten. Eine ökumeni-
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sche Zusammenarbeit in diesem Bereich
schafft nicht nur Synergieffekte, sondern trägt
auch dazu bei, dass die Kirchen – unter Wah-
rung des je eigenen Profils – ihren Auftrag zur
Mitgestaltung der Gesellschaft wirksamer und
glaubwürdiger erfüllen.

Bestätigen
� Gemeinsame Veranstaltungen zu Gedenk -

tagen (z. B. Reichspogromnacht)
� Gemeinsame Angebote für besondere Ziel-

gruppen (z. B. Singles, Frauen, Männer,
Allein erziehende)

� Ökumenisch veranstaltete Ausstellungen mit
Begleitprogramm

� Durchführung ökumenischer Studientage
und Studienreisen

� Regelmäßige Treffen zwischen den Verant-
wortlichen der „Katholischen Erwachsenen-
bildung Diözese Speyer“ und der
 „Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und
Gesellschaft“ zur Initiierung und Planung
 gemeinsamer Projekte

Ermutigen
� Gegenseitige Einladung zu konfessionell ge-

bundenen Veranstaltungen 
� Nutzung von Synergieeffekten durch Offen-

heit zur Kooperation in der Bildungsarbeit
vor Ort und durch die gemeinsame Nutzung
der Infrastrukturen (Räume, Medien usw.)
bei gleichzeitiger Beachtung lokaler Voraus-
setzungen und Gegebenheiten (Personal,
Traditionen usw.)

� Formen der gemeinsamen Qualifizierung
und Begleitung von Ehrenamtlichen

Finanzen/Immobilien

Im Bereich der materiellen Ressourcen ist die
Grundlage einer guten Zusammenarbeit, so-
wohl auf Ebene der Pfarreien und Kirchenge-
meinden/Pfarrämter als auch auf Ebene von
Bistum und Landeskirche, die Achtung der je-
weiligen Verantwortungsbereiche, Eigentums-
verhältnisse und Zuständigkeiten. Dies gilt
auch für kirchliche Gebäude, die von verschie-

denen Pfarreien/Kirchengemeinden oder ande-
ren Personen oder Gruppen genutzt werden.
Aufgrund eines Rückgangs kirchlicher Finanz-
mittel, kirchlichen Personals und kirchlicher
Veranstaltungen sowohl im Bereich der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche) als auch der Diözese Speyer ist
auf dieser Grundlage zugleich in Zukunft eine
vermehrte Kooperation im Immobilienbereich
notwendig und sinnvoll.

Bestätigen
� Dort, wo klare Regeln im Finanz- und Immo-

bilienbereich herrschen (z. B. gegenseitige
Nutzungsvereinbarungen für kirchliche Ge-
bäude, Trägerschaft der ökumenischen Te-
lefonseelsorge), soll diese bewährte Zusam-
menarbeit unverändert weiterbestehen.

� Die bewährte und gelungene Kooperation
bei der Errichtung und Nutzung von Gottes-
diensträumen in besonderen Einrichtungen
dritter Träger (z. B. Kliniken, Justizvollzugs-
anstalten) soll weitergeführt werden.

� Die etablierten Strukturen der gegenseitigen
Information und ggf. Abstimmung zwischen
den Finanz- und Immobilienabteilungen
 beider Kirchen auch im Verhältnis zur staat -
lichen Gesetzgebung und im Liegenschafts-
bereich sollen fortgeführt werden.

Ermutigen
� Falls es erforderlich sein sollte, kirchliche

Gebäude aufzugeben, oder wenn diese
während einer größeren Renovierungsphase
nicht genutzt werden können – wobei es
hierbei zunächst und vordringlich um Pfarr-
heime bzw. Gemeindehäuser gehen wird,
nur in Ausnahmefällen auch um Kirchen –,
wird den protestantischen Kirchengemein-
den und den katholischen Pfarreien zur Si-
cherstellung der seelsorgerlichen Aktivitäten
vor Ort empfohlen, die gemeinsame Nut-
zung kirchlicher Gebäude zu erwägen. Die
Landeskirche und das Bistum begrüßen
deshalb ausdrücklich, wenn sich Pfarreien
und Kirchengemeinden gegenseitig durch
die Vermietung pfarrlicher bzw. kirchen -
gemeindlicher Räume unterstützen 
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Frauen und Männer 

Die Arbeit mit Frauen und Männern orientiert
sich an geschlechtsspezifischen Fragestellun-
gen des Lebens und Glaubens und nimmt
gesell schaftliche Entwicklungen auf. Deshalb
bieten die Kirchen durch ihre Arbeitsstellen
 differenzierte Angebote für Frauen und Männer
an. Die Arbeitsstellen kooperieren mit den
 bundesweiten kirchlichen Verbänden der
Frauen- und Männerarbeit.

Bestätigen                                                      
� Ökumenische Frauen- und Männergruppen
� Ökumenischer Gottesdienst zum Weltge-

betstag
� Weltgebetstagsarbeit mit gemischt-konfes-

sionellen Vorbereitungsgruppen, Seminaren
und Studienfahrten

� Ökumenische Frauenfrühstückstreffen 
� Ökumenische Frauentage in wechselnder

Verantwortung 

� Ökumenisches Jahres-Seminar des Fach-
bereichs Frauen, der Frauenseelsorge im
Bistum Speyer, der Landfrauenvereine und
des Katholischen Deutschen Frauenbundes.

� Fortbildungsangebote für Frauen (z. B. Fern-
studium Ökumene, „Kompetent in die
Öffent lichkeit“)

� Ökumenische Initiative „Männerfrühling“ in
der Metropolregion Rhein-Neckar

� Zusammenarbeit des „Männernetz Pfalz“
und der „Männerseelsorge des Bistums
Speyer“ bei der Programmgestaltung

Ermutigen
� Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im

Blick auf die lokalen Voraussetzungen und
Gegebenheiten (z. B. Austausch von Refe-
rentinnen und Referenten, gegenseitige
 Einladung zu Veranstaltungen)

� Entwickeln gemeinsamer Zielperspektiven
für die zukünftige Bildungsarbeit

Frieden, Gerechtigkeit,
 Bewahrung der Schöpfung

Als Christinnen und Christen glauben wir an
Gott, den „Schöpfer des Himmels und der
Erde“, an Jesus Christus, der in seiner
Menschwerdung zum Bruder aller geworden
ist, und an den Heiligen Geist, der alles leben-
dig macht. Die Achtung vor dem Leben und
dessen Bewahrung vor Zerstörung ist daher
eine Grundhaltung und ein Gebot für alle
Christinnen und Christen. Das schließt eine
Bewahrung und Pflege der Lebensräume und
eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürli-
chen Güter ein. Leben und Schöpfung sind
aber auch bedroht durch soziale Konflikte, die
durch Ungerechtigkeit entstehen. Der Einsatz
für Frieden und Gerechtigkeit ist daher un-
trennbar mit dem Einsatz für das Leben und
die Bewahrung der Schöpfung verbunden.
Deshalb haben sich die Kirchen ausdrücklich
verpflichtet, ihre Verantwortung für den Schutz
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Gebet und Gottesdienst 

a) Gottesdienste allgemein
Gemeinschaft im Gebet und in der Feier des
Gottesdienstes ist das Herz der Pfarreien/Kir-
chengemeinden und aller ökumenischen Be-
mühungen und Aktivitäten; sie ist die „Seele
der Ökumene“. Ökumenische Gottesdienste
bringen deshalb die in den vergangenen Jahr-
zehnten wiederentdeckten Gemeinsamkeiten
im Glauben (z. B. Heilige Schrift) und in der Art
und Weise, wie dieser gefeiert wird (Gebete,
Lieder, Rituale), sichtbar zum Ausdruck und
zeigen, dass unter Christen durch die Taufe ein
starkes Band der Einheit besteht. Sie festigen
und fördern das ökumenische Miteinander
 zwischen den Kirchen, wecken und vertiefen
die Sehnsucht nach der vollen kirchlichen Ein-
heit und sind Schritte auf dem Weg zu ihrer
Verwirklichung. Darüber hinaus dienen sie dem
gemeinsamen christlichen Zeugnis vor und
 inmitten der Welt. 
Ein ökumenischer Gottesdienst wird getragen
von zwei oder mehreren Kirchen, die bei
seiner Vorbereitung und Durchführung beteiligt
sind oder sich arbeitsteilig abgesprochen ha-
ben. Das Gebet um die sichtbare Einheit der
Kirche ist in ihm ein zentrales Anliegen. Diesen
Kriterien muss ein Gottesdienst entsprechen,
damit er als „ökumenisch“ bezeichnet werden
kann.

Bestätigen
� Ökumenisches Gebet im Advent
� Gottesdienst zur Gebetswoche für die

 Einheit der Christen
� Weltgebetstag
� Ökumenischer Jugendkreuzweg
� Ökumenische Passionsandachten
� Ökumenische Gottesdienste zum

 Schöpfungstag
� Ökumenische Gottesdienste zu besonderen

Ereignissen, z. B. zu Jubiläen (Vereinsfeste),
zu Bittgottesdiensten aus aktuellen
 Anlässen (Friedensgebete).

des Lebens in all seinen Dimensionen und
 Facetten wahrzunehmen. 

Bestätigen
� Gemeinsame Gottesdienste zur „Woche für

das Leben“, zum „Ökumenischen Tag der
Schöpfung“ und zur „Ökumenischen
 FriedensDekade“

� Gemeinsame Beteiligung an Projekten zu
den Themen des konziliaren Prozesses
(z.B. Fair Trade, Weihnachten weltweit)

� Örtliche Initiativen von Pfarreien/Kirchenge-
meinden und politischen Gemeinden (z.B.
„Grüner Gockel“, Agenda 21-Gruppen,
„Fair-Trade-Gemeinde“) 

� „Ökumenisches Pfälzer Forum“ des Kurato-
riums „Weltweite Gerechtigkeit, Frieden, Be-
wahrung der Schöpfung“ der Evangelischen
Kirche der Pfalz (Protestantische Landes -
kirche) und des Katholikenrats im Bistum
Speyer

� Gemeinsame Beteiligung von Bistum und
Landeskirche am Projekt „Nachhaltig
 Predigen“

� Enger Kontakt und Abstimmung der
 Umweltbeauftragten beider Kirchen

Ermutigen
� Gemeinsames Aufgreifen der Anliegen der

„Woche für das Leben“, des „Ökumeni-
schen Tages der Schöpfung“ und der „Öku-
menischen FriedensDekade“ in Kirchenge-
meinden und Pfarreien

� Gemeinsame Umsetzung von Initiativen der
kirchlichen Hilfswerke (Brot für die Welt,
 Misereor, Adveniat)

� Ausloten von Kooperationen in den Berei-
chen Energieeinsparung, Mobilität und
 Beschaffung auf allen kirchlichen Ebenen

� Intensiver Austausch über Einzelfragen zu
den Themen des konziliaren Prozesses, in
denen keine volle Übereinstimmung
herrscht (z. B. grüne Gentechnik),
 zusammen mit Gesprächspartnern aus
 Wissenschaft und Politik
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Ermutigen
� Möglichkeiten bei der Gestaltung des ge-

meinsamen Kirchenjahres entdecken (z. B.
lebendiger Adventskalender, gegenseitige
Übergabe der Osterkerze)

� Ökumenische Akzentuierung des Pfingst -
festes

� Ökumenische Taufgedächtnisgottesdienste
� Versöhnungs- und Gedenkgottesdienste
� Gemeinsame Agapefeiern
� Gebet füreinander (z. B. in den sonntägli-

chen Fürbitten) an besonderen Tagen wie
Konfirmation und Erstkommunion 

� Bestehende Möglichkeiten der Beteiligung
von Christen der anderen Konfession beim
Gottesdienst ausschöpfen (z. B. als Lektor).

� Gegenseitiges Kennen- und Schätzenlernen
der liturgischen Schätze und Gaben in der
je anderen Tradition

� Das eigene liturgische Handeln unter
 ökumenischer Perspektive reflektieren und
weiterentwickeln

Verpflichten
� Erstellung eines Jahreskalenders aller öku-

menischen Gottesdienste (Siehe 3.2: Auf-
gabe des jährlichen Treffens aller haupt- und
nebenamtlichen Seelsorgerinnen und
 Seelsorger)

b) Kinder- und Familiengottesdienste
Kinder- und Familiengottesdienste unterstützen
Eltern bei ihrer Aufgabe, ihre Kinder im Glau-
ben zu erziehen. Durch das Hören auf Gottes
Wort, durch die Hinführung zu den Sakramen-
ten und durch das gemeinsame Beten und
Singen werden Kinder in den christlichen Glau-
ben sowie in ihre konkrete kirchliche Gemein-
schaft und deren Gottesdienst eingeführt. Da-
bei wird die Botschaft des Evangeliums ele-
mentarisiert und so auf die Glaubens- und Le-
benssituation der Kinder bezogen. Zugleich
werden Kinder aktiv einbezogen und so am
Gottesdienst beteiligt. 
In Gottesdiensten mit Kindern und Familien
spielt das ökumenische Miteinander eine große
Rolle. So werden Gottesdienste in Einrichtun-
gen (z. B. Kindertagesstätten, Schulen) oder zu
bestimmten Anlässen (z. B. an St. Martin) oft
ökumenisch gefeiert. Ebenso werden konfes-
sionelle Gottesdienste für Kinder bzw. Familien
auch von Angehörigen der anderen Kirche
 besucht bzw. von konfessionell gemischten
Teams vorbereitet.

Bestätigen
� Ökumenische Kinder- und Familiengottes-

dienste in Kindertagesstätten und Schule
(z.B. zur Einschulung, zum Beginn und am
Ende eines Schuljahres)

� Ökumenische Kinder- und Familiengottes-
dienste im Laufe des Kirchenjahres (z.B. an
St. Martin)

� Organisation und Durchführung Ökumeni-
scher Kinderkirchentage, Ökumenischer
Kinder- und Jugendkreuzwege usw.

� Ökumenische Sensibilität bei der Feier kon-
fessioneller Kinder- und Familiengottes-
dienste im Hinblick auf die Mitfeiernden, die
Auswahl der Texte usw.

Ermutigen
� Ökumenische Abstimmung und nach Mög-

lichkeit gemeinsame Durchführung von An-
geboten für Kinder und Familien, insbeson-
dere dann, wenn eine Konfession aufgrund
fehlender Ressourcen keine eigenen Kinder-
und Familiengottesdienste feiern kann
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durch einen evangelischen
 Christen, zusammen mit einem
 katholischen Paten

� Teilnahme und Mitwirkung eines katholi-
schen Amtsträgers in einem evangelischen
Taufgottesdienst, wenn die Taufhandlung
vom evangelischen Amtsträger vollzogen
wird
Teilnahme und Mitwirkung eines evangeli-
schen Amtsträgers in einem katholischen
Taufgottesdienst in bestimmten Fällen ge-
mäß den geltenden Bestimmungen
 (Ökumenisches Direktorium, Art. 97)

� Traugottesdienste unter Mitwirkung von
Amtsträgern einer anderen Konfession

� Gegenseitiges Zurverfügungstellen der
 Gotteshäuser für Kasualien. 
� Evangelische Regelung: Es muss dafür

die Zustimmung des Presbyteriums und
des/der Pfarrers/Pfarrerin vorliegen. 

� Katholische Regelung: Es ist möglich,
dass in Ausnahmefällen (z. B. Kirchenre-
novierung, besondere Beziehung zum
Kirchengebäude der anderen Konfes-
sion, schwere Erreichbarkeit der eigenen
Kirche, regelmäßige Nutzung einer Kirche
durch die andere Konfession) katholische
Kasualien in einem protestantischen Kir-
chengebäude bzw. protestantische Ka-
sualien in einem katholischen Kirchenge-
bäude gefeiert werden. Die Entscheidung
hierüber trifft in der Regel der Pfarrer vor
Ort in Absprache mit seinem/r protestan-
tischen Kollegen/in. Für die Feier einer
katholischen Trauung in einem nicht -
katholischen Gotteshaus ist zuvor die
 Erlaubnis des Bischofs/Generalvikars
 einzuholen.

� Ökumenische Einschulungsgottesdienste
(siehe auch: Gemeinsames Auftreten und
stellvertretende Ökumene)

� In Ausnahmefällen Beerdigung von
 Mitgliedern einer anderen Konfession
� Evangelische Regelung: Ein/eine nicht-

evangelische/r Christ/Christin kann in
Ausnahmefällen evangelisch bestattet
werden, wenn der/die Verstorbene und
die Angehörigen diesen Wunsch

c) Kasualien
An Übergängen des Lebens suchen Menschen
oft die Begleitung durch ihre Kirche. Das Han-
deln der Kirchen bei solchen besonderen An-
lässen, die „Kasualie“, umfasst den gesamten
Lebenskreis. Klassische Kasualien sind die
Taufe, die Firmung/Konfirmation, die Trauung
und die Bestattung. In neuerer Zeit wird auch
die Begleitung beim Übergang von der Kinder-
tagesstätte in die Schule gewünscht (Einschu-
lungsgottesdienst). Ebenso wird die Begleitung
in besonderen Lebensstationen gerne ange-
nommen, z. B. bei der Goldenen Konfirmation
oder bei einem Ehejubiläum. Kasualien werden
in einem Gottesdienst vollzogen und oft seel-
sorglich begleitet (z. B. Taufgespräch, Sakra-
mentenkatechese, Ehevorbereitungsgespräch,
Trauerbegleitung). Durch sie werden Menschen
erreicht, die sonst mit der Kirche und ihrem
Gottesdienst kaum in Berührung kommen. Sie
sind deshalb eine wichtige Gelegenheit zum
missionarischen Zeugnis. 
Kasualien sind konfessionell geprägt und wer-
den in konfessionellen Gottesdiensten gefeiert.
Es gibt jedoch zahlreiche Formen der Beteili-
gung von Angehörigen anderer Konfessionen.
Denn auf Grund der hohen Zahl konfessions-
verbindender Familien stehen Kasualien oft in
einem ökumenischen Horizont. Die besondere
Herausforderung dabei ist, die Angehörigen
der anderen Konfession im Blick zu haben und
sensibel mit ihnen umzugehen. Die besondere
Chance liegt darin, ihnen Wege zu öffnen, die
andere Konfession besser kennenzulernen und
ihr wohlwollend zu begegnen.

Bestätigen
� Mitwirkung von Christen anderer Konfessio-

nen in Gottesdiensten mit Amtshandlungen,
z. B. Übernahme von Lesungen und Fürbit-
ten in einem Traugottesdienst oder bei einer
Taufe

� Übernahme des Patenamtes bei einer evan-
gelischen Taufe durch einen katholischen
Christen, wenn der andere Pate evangelisch
ist
Übernahme der Tauf-/Firmzeugenschaft bei
einer katholischen Taufe oder Firmung
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 geäußert haben und die/der Pfarrerin/
Pfarrer nach Rücksprache mit dem De-
kan aus seelsorglichen Gründen dem
Wunsch folgen kann. Der zuständige
Pfarrer der anderen Konfession ist zuvor
darüber zu informieren und danach über
den Vollzug zu unterrichten.

� Katholische Regelung: Einem/einer nicht-
katholischen Christen/Christin kann in
bestimmten Fällen ein katholisches Be-
gräbnis gewährt werden. Voraussetzun-
gen sind, dass ein solches Begräbnis
von den Angehörigen des Verstorbenen
gewünscht wird, dass sie damit dem
Wunsch des Verstorbenen entsprechen,
sowie dass der/die zuständige Pfarrer/
Pfarrerin der anderen Konfession zuvor
darüber informiert und danach über den
Vollzug unterrichtet wird.

� Ökumenische Gottesdienste anlässlich
der Bestattung von Fehlgeburten und
 Frühgeburten

Ermutigen
� Erstkommunion, Konfirmation/Firmung:

� Zusammenarbeit bei der Vorbereitung zur
Konfirmation/Firmung

� Gegenseitige Einladung zur Teilnahme an
den Gottesdiensten zur Erstkommunion,
Konfirmation/Firmung

� Gegenseitiges Gebet für die Erstkommu-
nionkinder/Firmlinge/Konfirmanden der
anderen Konfession in den eigenen Got-
tesdiensten

� Grußwort eines Vertreters der anderen
Konfession am Ort bei der Feier von Erst-
kommunion/Firmung/Konfirmation

� Kooperation bei Seminaren für erwachsene
Anwärter zur Taufe (z. B. Entwicklung ge-
meinsamer Bausteine)

� Kooperation bei der Ehevorbereitung kon-
fessionsverbindender Paare

� Entwicklung gemeinsamer Angebote für die
nachhaltige Begleitung von Kasualien (z. B.
Einladung zu einem ökum. Taufgedächtnis-
gottesdienst ein Jahr nach der Taufe;
 Eheseminare für Jungverheiratete; ökum.
Gesprächs kreise für trauernde Angehörige)

� Im ökumenischen Austausch erspüren, wo
es bei den Menschen Bedürfnisse nach Be-
gleitung in besonderen Lebensphasen gibt,
z. B. beim Übergang in den Ruhestand

� Um gemeinsam einer zunehmenden Profa-
nierung und Kommerzialisierung von Kasua-
lien entgegenzuwirken, stimmen Landes -
kirche und Bistum darin überein, dass
Kirchen gebäude der bevorzugte Ort für
 deren Feier (v.a. Taufe und Trauung) sind.

d) Ökumenische Gottesdienste 
an Sonn- und Feiertagen

Nach Überzeugung aller Kirchen besteht ein
enger Zusammenhang zwischen dem Herren-
tag und der Notwendigkeit, sich an diesem Tag
als Gemeinde des Herrn zu versammeln.
Durch die Feier des Gottesdienstes erfahren
Christinnen und Christen die Gegenwart des
Auferstandenen in ihrer Mitte, stellen sich unter
sein Wort und werden für ihren Alltag gestärkt. 
Für die katholische Kirche ist die Vollform des
Sonntagsgottesdienstes die Feier der Eucha-
ristie. Als Gedächtnisfeier des Todes und der
Auferstehung Jesu bzw. als Quelle und Höhe-
punkt des ganzen christlichen Lebens ist sie
ein unverzichtbarer Selbstvollzug ihres Kirche-
seins. Für die evangelische Kirche sind sowohl
der Predigtgottesdienst als auch der Abend-
mahlsgottesdienst vollwertige Formen des
Sonntagsgottesdienstes.
Ökumenische Gottesdienste werden als Wort-
gottesdienste/Predigtgottesdienste gefeiert.
Deshalb können sie in der katholischen Kirche
nicht an die Stelle der sonn- und feiertäglichen
Eucharistie als Gedächtnisfeier des Todes und
der Auferstehung Jesu treten (Gleiches gilt für
eine Wort-Gottes-Feier am Sonn- oder Feier-
tag). 

Verpflichten
� Verantwortlich für

die Planung öku-
menischer Gottes-
dienste an Sonn-
und Feiertagen in
Bistum und Lan-
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deskirche sind in erster Linie die Seelsorger
vor Ort. Im Rahmen der jährlichen Begeg-
nung aller haupt- und nebenamtlichen Seel-
sorgerinnen und Seelsorger (siehe 3.1:
 Ökumene in den neuen Strukturen) treffen
sie eine Festlegung aller ökumenischen
Gottesdienste für das kommende bzw. lau-
fende Jahr. Im Rahmen dieser Planung ist
zu überlegen, wann und in welcher Ge-
meinde/Kirchengemeinde ein ökumenischer
Gottesdienst an einem Sonn- oder Feiertag
gefeiert werden soll. Auf katholischer Seite
wird darüber hinaus im Rahmen der Erstel-
lung des Pastoralen Konzepts grundsätzlich
geregelt, was an ökumenischen Gottes-
diensten innerhalb der Pfarrei sinnvoll und
vom Pastoralteam leistbar ist. 

� Ab 11.00 Uhr ist die Feier eines ökumeni-
schen Gottesdienstes an einem Sonn- und
Feiertag grundsätzlich möglich. In Ausnah-
mefällen kann ein ökumenischer Gottes-
dienst zu einem früheren Zeitpunkt gefeiert

werden, jedoch innerhalb der Pfarrei höchs-
tens einmal pro Jahr in jeder Gemeinde. Da-
bei ist auf katholischer Seite gemäß der „Er-
klärung der Deutschen Bischofskonferenz
bzgl. ökumenischer Gottesdienste vom
24. Februar 1994“ folgendes zu beachten:
� Ein ökumenischer Gottesdienst kann am

Sonn- und Feiertagvormittag gefeiert
werden, wenn die Gemeinde ein „beson-
deres ökumenisches Ereignis“ begeht,
wenn die politische Gemeinde ein „selte-
nes, herausragendes Ereignis auf Orts-
ebene“ feiert, oder wenn eine „überörtli-
che Großveranstaltung von besonderem
Rang“ stattfindet (vgl. Deutsche Bi-
schofskonferenz 1994, 7).

� Jedem Gottesdienst sollte ein spirituelles
Bedürfnis zugrunde liegen (vgl. Deutsche
Bischofskonferenz 1994, 10). 

� Ökumenische Gottesdienste an Sonn-
und Feiertagen sind vor allem in jenen
Gemeinden/Kirchengemeinden sinnvoll,

KONKRETE ZUSAMMENARBEIT

31

Ökumenischer

 Gottesdienst auf der

 Sickinger Höhe

3



in denen ein reges ökumenisches Leben
herrscht, die eine Gemeindepartnerschaft
abgeschlossen haben oder die Mitglied
einer lokalen ACK sind.

� Als Alternative ist in jedem Fall zu prüfen,
ob nicht auch die verschiedenen Ge-
meinden „zunächst je ihren Gottesdienst
feiern und anschließend zu einer ökume-
nischen Feier zusammenkommen“ (vgl.
Deutsche Bischofskonferenz 1994, 6).
Auch die Möglichkeit der Feier eines öku-
menischen Gebets, einer Vesper, Vigil
o.ä. außerhalb der üblichen Gottes-
dienstzeit soll bedacht werden.

� Für die Katholikinnen und Katholiken der
betreffenden Gemeinde muss in jedem
Fall die Möglichkeit zur Mitfeier der Eu-
charistie innerhalb der Pfarrei an diesem
Sonntag gewährleistet sein (vgl. Deut-
sche Bischofskonferenz 1994, 8).

� Ausgenommen von dieser Regelung sind
die Vormittage bzw. Hauptgottesdienst-
zeiten liturgischer Hochfeste (z. B. Grün-
donnerstag, Karfreitag, Ostern, Christi
Himmelfahrt).

� Auf katholischer Seite ist die o.g. Planung
aller ökumenischen Gottesdienste für das
kommende bzw. laufende Jahr jeweils
spätestens zum Ende des ersten Quar-
tals der Hauptabteilung I Seelsorge im
Bischöflichen Ordinariat zu melden. Dies

dient der Überprüfung, ob die geplanten
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
mit den Kriterien des Leitfadens bzw. der
Deutschen Bischofskonferenz überein-
stimmen. Zugleich besteht damit die
Möglichkeit, jene Pfarreien zu einem in-
tensiveren ökumenischen Miteinander zu
ermuntern, wo keine oder nur wenige
 gemeinsame Gottesdienste geplant sind.

Gemeindepartnerschaften
siehe auch: ACK

Vereinbarungen für Ökumenische Partner-
schaften zwischen protestantischen Kirchen-
gemeinden und katholischen Pfarreien/Ge-
meinden wollen die ökumenische Gemein-
schaft vor Ort stärken und dafür einen verbind-
lichen Maßstab setzen. Auf der Grundlage der
bestehenden Gemeinsamkeiten zwischen den
beteiligten Kirchen werden in ihnen konkrete
Vereinbarungen zur Begegnungskultur, zur Zu-
sammenarbeit und zum gemeinsamen Zeugnis
getroffen. Zwar haben Partnerschaftsvereinba-
rungen keinen kirchenrechtlich-gesetzlichen
Charakter. Dennoch stellen sie eine wichtige
Möglichkeit dar, dem ökumenischen Leben vor
Ort einen festeren Rahmen und eine höhere
Verbindlichkeit zu geben. 

Bestätigen
� Die bestehenden Gemeindepartnerschaften

zwischen ehemaligen katholischen Pfarreien
und protestantischen Kirchengemeinden
bestehen grundsätzlich auch in den neuen
Strukturen auf beiden Seiten fort.

� Es ist allerdings zu überprüfen, ob die beim
Abschluss der Gemeindepartnerschaft ge-
troffenen konkreten Vereinbarungen (Got-
tesdienste, ökumenische Begegnungen
usw.) unverändert weiterbestehen können,
oder ob eine Anpassung an die neuen Ge-
gebenheiten notwendig ist. Auf katholischer
Seite erfolgt diese Überprüfung in der Regel
im Rahmen der Erstellung des pastoralen
Konzepts.

KONKRETE ZUSAMMENARBEIT

32

3

Abschluss einer

 Gemeindepartnerschaft

zwischen der protes-

tantischen Paulus -

kirchengemeinde und

der katholischen 

Pfarrei Christ König 

in  Kaiserslautern



Ermutigen
� Landeskirche und Bistum sehen auch künf-

tig in Gemeindepartnerschaften eine sinn-
volle Möglichkeit, dem ökumenischen Mitei-
nander auf Ortsebene einen verbindlichen
Rahmen zu geben. Bestehende Gemeinde-
partnerschaften in den neuen Strukturen
weiterzuentwickeln oder neue Gemeinde-
partnerschaften abzuschließen, wird des-
halb von beiden Seiten begrüßt und bei der
Umsetzung begleitet. 
Formale und inhaltliche Grundlage für eine
neue Gemeindepartnerschaft sind die „Rah-
menvereinbarung für Ökumenische Partner-
schaften zwischen Kirchen- und Pfarrge-
meinden im Bereich der ACK-Südwest“ so-
wie die Bestimmungen und Empfehlungen
des vorliegenden „Leitfadens“.

� Sollte aufgrund der territorialen Gegeben-
heiten, der gewachsenen ökumenischen
Beziehungen o.ä. eine katholische Ge-
meinde eine Partnerschaft mit einer protes-
tantischen Kirchengemeinde abschließen
wollen, bedarf es der Zustimmung des Pfar-
reirats und des Pastoralteams.

� Bei der Erneuerung einer bestehenden oder
dem Abschluss einer neuen Gemeindepart-
nerschaft ist in jedem Fall zu prüfen, ob
nicht von Beginn an auch andere christliche
Kirchen am Ort mit einbezogen werden sol-
len. In diesem Fall kann sich die Gründung
einer lokalen ACK als sinnvolle Alternative
anbieten.

Gemeinsames und
stellvertretendes Auftreten

Kirche ist kein Selbstzweck, ihre Sendung ist
nach außen gerichtet. Als „Salz der Erde“ bzw.
als „Licht der Welt“ sollen Christinnen und
Christen das Evangelium verkünden und ihm
gemäß handeln, um so die Gesellschaft im
Geiste Jesu mitzugestalten. Anfragen an die
Kirchen zur Beteiligung an kommunalen und
gesellschaftlichen Ereignissen sind deshalb
wichtige Möglichkeiten, dem Wort Gottes in
der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen.

 Gleiches gilt für kirchliche Anlässe, die im
öffent lichen Raum begangen werden. Dabei
verleiht ein gemeinsames Auftreten der
 Kirchen, in  welcher Form auch immer, dem
christlichen Zeugnis in der Öffentlichkeit
 weitaus mehr Aufmerk samkeit und Gewicht.

Bestätigen
� Gemeinsame Mitgestaltung au-

ßerkirchlicher Veranstaltungen
(z. B. Dorffeste, Vereinsjubiläen,
Gedenkfeiern am Volkstrauer-
tag)

� Teilnahme an Veranstaltungen
der anderen Konfession (z. B.
Gemeindefeste/Pfarreifeste, Ju-
biläen)

� Gemeinsame Gottesdienste zu besonderen
Anlässen (z. B. Schulentlassfeiern, Katastro-
phen)

� Gemeinsame Auftritte der Kirchen bei kirch-
lichen und außerkirchlichen Veranstaltungen
(z. B. Ökumenischer Kirchentag, Rheinland-
Pfalz-Tag)

Ermutigen
� Angesichts der strukturellen und personel-

len Veränderungen in Bistum und Landeskir-
che wird es auf Dauer nicht in jedem Fall
möglich sein, bei öffentlichen Veranstaltun-
gen durch zwei Pfarrer/innen bzw. haupt-
und nebenamtliche Seelsorgerinnen und
Seelsorger beider Konfessionen vertreten zu
sein. 

� Eine mögliche Alternative besteht darin,
dass eine Konfession durch eine/n Ehren-
amtliche/n vertreten wird (z. B. Mitglied des
Presbyteriums bzw. des Pfarreirats/Gemein-
deausschusses).

� In manchen Fällen bietet sich ein stellvertre-
tendes bzw. arbeitsteiliges Vorgehen an. Die
haupt- und nebenamtlichen Seelsorgerin-
nen und Seelsorger beider Konfessionen
stimmen sich im Vorfeld ab, wer stellvertre-
tend für beide Kirchen an der Veranstaltung
teilnimmt. Bei der Veranstaltung selbst über-
mittelt der/die Vertreter/Vertreterin der an-
wesenden Konfession die Grüße der nicht
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anwesenden Konfession und handelt stell-
vertretend für beide Kirchen.

� Beide Kirchen sehen in den genannten
Möglichkeiten, sofern sie im gegenseitigen
Einvernehmen erfolgen, vollgültige Formen
eines ökumenischen Auftretens in der
Öffent lichkeit.

� Nach Möglichkeit sollen die Verantwortli-
chen in Pfarreien und Kirchengemeinden
gemeinsame Stellungnahmen zu gesell-
schaftlichen Fragen, die beide Kirchen be-
treffen (z. B. Stellungnahmen der Pfarreien/
Kirchengemeinden zu verkaufsoffenen
Sonntagen), abgeben.

Verpflichten
� Sollte eine Kommune, ein Verein o.ä. eine

Anfrage zur Teilnahme zunächst nur an eine
Kirche richten, gibt der Angefragte die Infor-
mation an den Pfarrer der anderen Kirche
am Ort weiter und setzt sich dafür ein, dass
der Beitrag der Kirchen nach Möglichkeit
ökumenisch gestaltet wird.

Gemeinsam feiern und
sich begegnen

Gemeinsame Feste und Begegnungen sind ein
wichtiger Bestandteil ökumenischen Lebens
auf allen kirchlichen Ebenen. Denn Wertschät-
zung und Vertrauen zwischen den Konfessio-
nen wachsen vor allem im persönlichen Mitei-
nander. Durch die lockere Begegnung und das
zwanglose Gespräch wird die vertrauensvolle
Basis für eine gute ökumenische Zusammenar-
beit geschaffen. Zugleich werden durch die ge-
meinsame Vorbereitung und Durchführung For-
mate möglich, die eine Gemeinde/Kirchenge-
meinde für sich alleine aufgrund der fehlenden
Ressourcen nicht (mehr) durchführen kann.

Bestätigen
� Wechselseitige Information über bzw. Einla-

dung zu Festen und Feiern der eigenen Kir-
chengemeinde/Pfarrei (z. B. Einladung im
Pfarr-/Gemeindebrief, Ankündigung im
 Gottesdienst, Werbung im Schaukasten)

� Gemeinsame Be-
gegnungen/Feste
von Gruppen (z. B. Jugendgruppen, Frauen-
und Seniorenkreise)

� Vorbereitung und Durchführung ökumeni-
scher Pfarr- und Gemeindefeste und ande-
rer Begegnungsformate (z. B. gemeinsame
Abende von Presbyterium und Pfarreirat/
Gemeindeausschuss oder von ökumeni-
schen Arbeitskreisen am Ort)

� Gemeinsame Fahrten/Ausflüge

Ermutigen
� Weiterentwicklung konfessioneller Pfarr-/Ge-

meindefeste, Begegnungen usw. zu ökume-
nischen Formaten

� Gemeinsame Planung und Durchführung
ökumenischer Kirchentage vor Ort

� Gemeinsame Fahrten zu ökumenischen
 Anlässen (z. B. bundesweite/regionale
 ökumenische Kirchentage)

� Einbezug anderer ACK-Kirchen vor Ort in
bestehende ökumenische Begegnungen
und Feste

Haupt- und nebenamtliche
Seelsorgerinnen und
Seelsorger

Das ökumenische Miteinander in den Pfar-
reien/Kirchengemeinden und in den Arbeitsfel-
dern in Bistum und Landeskirche wird wesent-
lich beeinflusst von der persönlichen ökumeni-
schen Motivation und Einstellung der Seelsor-
gerinnen und Seelsorger. Begegnungen unter
haupt- und nebenamtlichen Seelsorgerinnen
und Seelsorgern ermöglichen gegenseitiges
Kennenlernen und Wohlwollen der anderen
Konfession gegenüber. Dadurch kann Ver-
ständnis wachsen und Lust zur Zusammenar-
beit entstehen. Ein einvernehmliches Miteinan-
der zwischen den Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern unterstreicht die in der Botschaft
Christi angelegte Liebe. Damit wird die Öku-
mene zum Zeichen der Glaubwürdigkeit für die
Kirchen. Darüber hinaus dient eine gute Ge-
meinschaft zwischen den Konfessionen auch
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der Arbeitsökonomie, was gerade angesichts
der heutigen Herausforderungen und Anforde-
rungen einen wesentlichen Aspekt darstellt.

Bestätigen
� Informelle Begegnungen der haupt- und ne-

benamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger vor Ort

� Zweijährlich Ökumenisches Pfarrkolleg mit
30 Theologinnen und Theologen von Bistum
und Landeskirche

� Jährliche Begegnungstage zwischen dem
Bischöflichen Priesterseminar St. German
Speyer und dem Protestantischen Prediger-
seminar Landau

� Kontaktkreis und Gipfeltreffen zwischen
Landeskirchenrat und Allgemeinem
 Geistlichen Rat

Ermutigen
� Thematisierung ökumenischer Dialoge in

Begegnungen sowie in Aus- und
 Fortbildungen 

� Erstellung und Kommunikation einer
 gemeinsamen Liste von Supervisorinnen
und Supervisoren

� Zusammenarbeit im Bereich der Supervision
und Beratung, z. B. Austausch von Supe -
rvisorinnen/Supervisoren bzw. Coaches,
 gemeinsame Fortbildungen

� Ausbau der Kooperation in der Aus-/Fort-
und Weiterbildung der haupt- und neben-
amtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger,
z. B. im Feld der Homiletik, in Methoden der
Sozialraum-Analyse, Arbeit mit der Bibel

Verpflichten
� Jährliches Treffen zwischen dem Pastoral-

team der katholischen Pfarrei und den
 Pfarrerinnen/Pfarrern der protestantischen
Kirchengemeinden, die überwiegend auf
dem Gebiet der Pfarrei liegen (siehe 3.1)

Interreligiöser Dialog

Im Interreligiösen Dialog begegnen wir unseren
jüdischen Geschwistern, Muslimen und Ange-
hörigen anderer Religionen und Weltanschau-
ungen. Er gründet einerseits auf biblischen
Überlieferungen, die von der Hinkehr zu und
Begegnung mit Andersgläubigen erzählen
(z.B. Abrahams Einladung an die drei Fremden
oder das Gespräch Jesu mit der syro-phönizi-
schen Frau), andererseits auf der Tatsache,
dass wir in Deutschland eng mit Menschen an-
deren Glaubens zusammenleben. 
Die Kirchen haben sich deshalb verpflichtet,
auf allen Ebenen den Dialog mit unseren jüdi-
schen Geschwistern zu suchen und zu intensi-
vieren und bei gemeinsamen Anliegen mit
Muslimen zusammenzuarbeiten. Ebenso wol-
len sie für das Gespräch mit allen Menschen
guten Willens offen sein, gemeinsame Anliegen
mit ihnen verfolgen und ihnen den christlichen
Glauben bezeugen

Bestätigen
� Gemeinsame Vortrags-, Gesprächs- und

Diskussionsabende zu Fragen der interreli-
giösen Begegnung, zu Fragen konkreter re-
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ligiöser Praxis, zu theologischen Fragen und
zu politischen Entwicklungen

� Begegnungsabende zur Intensivierung des
persönlichen Kennenlernens

� Exkursionen zu religiösen Stätten
� Besuch und Durchführung von Film- und

Gesprächsabenden, Ausstellungen und
Konzerten

� Gemeinsames Lesen von Bibel, Tora und
Koran

� Beteiligung von Kirchengemeinden und
Pfarreien an lokalen interreligiösen Foren 

� Enge ökumenische Zusammenarbeit im
Islam forum in Rheinland-Pfalz

� Ökumenische Zusammenarbeit in den bei-
den Arbeitskreisen zum christlich-jüdischen
Dialog

Ermutigen
� Ökumenische Abstimmung in Fragen

 multireligiöser Gebetstreffen
� Ökumenischer Austausch über die Rolle

und Stellung der Religionen im öffentlichen
Bereich

� Intensivierung des künstlerischen und musi-
kalischen Austauschs mit Traditionen ande-
rer Religionen in Form von Workshops

� Ökumenische Begegnungs- und Studien -
reisen

� Religiöse Fortbildungsangebote für
 Erzieherinnen/Erziehern in kirchlichen
 Kindertagesstätten

� Gemeinsame Stellungnahmen, die die
 beiden Kirchen im Verhältnis zu anderen
 Religion betreffen

� Gemeinsame Akademietagungen

Jugend

Kirchliche Jugendarbeit will jungen Menschen
den christlichen Glauben in der Nachfolge Jesu
als attraktive Einladung und als Angebot zur
Lebensgestaltung erfahrbar machen. Ihr Ziel
besteht darin, junge Menschen zu ermutigen
und zu befähigen, in Kirche und Gesellschaft
Verantwortung übernehmen, und sie in der
Entwicklung ihres Glaubens, ihrer Kompeten-
zen sowie ihres politischen Bewusstseins zu
fördern. Gerade weil junge Menschen in ihrer
alltäglichen Lebenswelt die konfessionelle Tren-
nung kaum erleben, bzw. weil für sie die Tren-
nung der Kirchen eher auf Unverständnis trifft,
trägt eine enge ökumenische Zusammenarbeit
in der Jugendarbeit/Jugendseelsorge dazu bei,
dass Kirche als offen und glaubwürdig wahrge-
nommen wird.

Bestätigen
� Ökumenische Jugendgottesdienste (z. B.

Früh-/Spätschichten, Ökumenischer
Jugend kreuzweg)

� Gemeinsame Aktionen bei örtlichen und
überregionalen Veranstaltungen (z. B. Christ-
Fest 2000)

� Ökumenische Gestaltung der Aktion
„Friedens licht aus Betlehem“

� Gemeinsame Fahrten (z. B. zu den Ökume-
nischen Kirchentagen 2003 nach Berlin und
2010 nach München)

� Kooperation im Rahmen der Kreisjugend-
ringarbeit, zwischen den evangelischen und
katholischen Jugendzentralen, zwischen der
„Evangelischen Jugend der Pfalz“ und dem
„Bund der Deutschen Katholischen Jugend“
auf allen Ebenen

� Projektbezogene Zusammenarbeit in Pfar-
reien und Kirchengemeinden bzw. auf der
Ebene der Dekanate und Kirchenbezirke
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� Zusammenarbeit auf dem Feld der
 Religionspädagogik

Ermutigen
� Fortentwicklung der vorhandenen ökumeni-

schen Zusammenarbeit vor Ort durch
 Impulse seitens der Landeskirche und des
Bistums

� Förderung der Vernetzung kirchlicher
Kinder tages einrichtungen mit weiteren
 Angeboten für Familien im Sozialraum

� Verstärkte Zusammenarbeit auf der Träger-
ebene wie auch auf der Ebene Bistum/
Landeskirche

Verpflichten
� Entwicklung gemeinsamer Positionen ge-

genüber den Kommunen und Ländern zur
Absicherung und zum Ausbau kirchlicher
Kindertageseinrichtungen

� Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten
auf der Ebene des Arbeitsschutzes und der
Einhaltung anderer gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen (z. B. Trinkwasserverordnung, 
E-Check)

� Entwicklung eines gemeinsamen Angebots
zur interreligiösen und interkulturellen
 Bildung von Erziehern/Erzieherinnen

� Wiederbelebung der Treffen auf Fachbera-
tungsebene zwischen Diakonie und Caritas. 

Kirche und Arbeitswelt

Die Arbeitswelt mit ihren gravierenden Umbrü-
chen und Veränderungen ist eine der zentralen
Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die
Kirchen, von Gott zum Dienst in und an der
Welt gesandt, haben in den aktuellen Diskus-
sionen die Aufgabe und Pflicht, möglichst ge-
meinsam ihre Stimme zu erheben zugunsten
des Vorrangs der Menschenwürde vor der Pro-
duktivität und zugunsten einer solidarischen,
am Gemeinwohl orientierten Gesellschaftsord-
nung. Sie nehmen diese Aufgabe wahr, indem
sie sich anwaltschaftlich für gerechte und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen einsetzen,
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� Gemeinsame Jugendgottesdienste auf De-
kanats- und Bistums-/Landeskirchenebene

Kindertagesstätten

Der Mensch ist Ebenbild Gottes und als sol-
cher einzigartig und unverwechselbar, ausge-
stattet mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkei-
ten, die es zu entdecken und zu fördern gilt.
Dies ist das gemeinsame Fundament für evan-
gelische und katholische Kindertagesstätten. 
Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft
pflegen inmitten einer immer pluraler werdenden
Gesellschaft ein eigenes christliches Profil und
sind Lernorte des Glaubens für Kinder und de-
ren Familien. Kinder lassen sich von religiösen
Symbolen, Gottesdiensten, Ritualen, Bräuchen
und Festen ansprechen, sie werden neugierig,
stellen Fragen. So werden Dialogfähigkeit und
Toleranz gegenüber anderen Konfessionen,
 Religionen und Weltanschauungen eingeübt. 

Bestätigen
� Ökumenische Gottesdienste (z. B. beim

Übergang in die Grundschule, im Advent, zu
St. Martin)

� Ökumenische Kindertageseinrichtungen in
Pirmasens, Ludwigshafen und Landau



aber auch, indem sie den Menschen, die von
Betriebsschließungen, Entlassungen usw. be-
troffen sind, Begleitung, Beratung und kon-
krete Unterstützung anbieten. Die arbeitswelt-
bezogenen Dienste der beiden Kirchen unter-
stützen Kirchengemeinden, Pfarreien, Regio-
nale Kooperationszonen und Kirchenbezirke
bei der Planung und Umsetzung thematischer
Angebote, wie z. B. Vorträge, Seminare und
thematische Gottesdienste. Des Weiteren er-
gänzen sie die Arbeit der Pfarreien und Kir-
chengemeinden in Bereichen, die diesen nur
schwer zugänglich sind (innerbetriebliche An-
gebote, Gremien). Dabei wissen die Kirchen
darum, dass sie als große Arbeitgeber das,
was sie von anderen Arbeitgebern verlangen,
selbst glaubhaft vorleben müssen.

Bestätigen
� Ökumenische Beratung und Angebotspla-

nung im gemeinsamen „Arbeitskreis
Mensch und Arbeitswelt“ (AKMA), beste-
hend aus dem Fachbereich Arbeitswelt und
Politik der landeskirchlichen Arbeitsstelle
und dem Referat Arbeitswelt des Bistums
Speyer, die, wo immer möglich und sinnvoll,
mit und für Kirchengemeinden und Pfarreien
entwickelt und umgesetzt werden

� Gemeinsames Engagement in der Allianz für
den freien Sonntag in Rheinland-Pfalz und
im Saarland mit öffentlichkeitswirksamen
Aktionen, die, wenn möglich, gemeinsam
mit Kirchengemeinden/Pfarreien umgesetzt
werden

� Ökumenische thematische Gottesdienste
gemeinsam mit Kirchengemeinden/Pfarreien
und Dekanaten (z. B. bei Veranstaltungen
großer Arbeitgeber, zum Tag der Arbeit, zum
Buß- und Bettag, zum Landeserntedank-
fest)

� Gemeinsame Aktivitäten der beiden Fach-
bereiche bzw. Referate: z. B. Betriebskon-
takte (Besuche von Betriebs- und Personal-
räten), Betriebsbesuche (gemeinsam orga-
nisiert und durchgeführt für Pfarreien/Kir-
chengemeinden und deren Mitglieder und
andere interessierte Personen)

� Zusammenarbeit in der Allianz gegen Alters-
armut

� Gemeinsames Engagement in der Landwirt-
schaftlichen Familienberatung der Kirchen
(LFBK)

� Gemeinsame Planung und Durchführung
von Seminaren und Klausurtagen für
 Betriebs- und Personalräte

� „Ökumenische Auszeit“ (Wandern und Be-
sinnen für Menschen im berufsfähigen Alter)
und andere gemeinsame Studienfahrten

Ermutigen
� Weiterentwicklung der organisatorischen

Verzahnung der gemeinsamen Aktivitäten
im Bereich Arbeitswelt, z. B. durch die
Schaffung einer gemeinsamen Plattform, die
gemeinsame Angebote macht und Kon-
zepte für einen wechselseitigen Erfahrungs-
austausch von Arbeitsweltfragen und ande-
ren kirchlichen Lebensbereichen entwickelt

Kirche und Sport

Sport entfaltet die persönlichen, geistigen, see-
lischen und körperlichen Anlagen und Lebens-
möglichkeiten des Menschen. Dies geschieht
durch Bewegung, Spiel und Geselligkeit. Sport
schafft Raum für Begegnung und Teilhabe. Um
diese Ziele zu erreichen, arbeiten in den öku-
menischen Arbeitskreisen Kirche und Sport in
Rheinland-Pfalz und im Saarland die Bistümer
und Landeskirchen mit den jeweiligen Sport-
bünden zusammen. Zudem bieten sie durch
religiöse Angebote Raum, Zeit und Möglichkeit
zur Besinnung und Sinnfindung. Sie möchten
auf der Grundlage des christlichen Menschen-
bildes Werte in den Sport einbringen und in
dessen Ausbildungsgängen verankern. 

Bestätigen
� Sportangebote mit spirituellen Impulsen
� Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbil-

dung zu verschiedenen Themen, z. B. Fami-
lie und Sport, Kultur des Sonntags, Fairplay
im Sport, Ehrenamt, Werte im Sport;

38

3 KONKRETE ZUSAMMENARBEIT



Arbeits materialien für den Firm- und Konfir-
mandenunterricht.

� Bei großen Sportereignissen und -jubiläen
werden Gottesdienste gefeiert und
 Materialien angeboten.

Ermutigen
� Zusammenarbeit zwischen Pfarreien/Kir-

chengemeinden und Sportvereinen.
� Kooperationen mit dem „DJK Sportverband

e.V. – Katholischer Bundesverband für Brei-
ten- und Leistungssport“ und dem „Christli-
chen Verein Junger Menschen – Arbeitsbe-
reich Sport“ oder mit Partnern in der Ge-
meinde- oder Kategorialseelsorge anstreben.

Kirchenmusik

Singen und Musizieren verbindet die ganze
Christenheit und ist von Anfang an ökume-
nisch. Dabei sind viele Lieder und Gesänge ge-
meinsames und verbindendes Repertoire. Die
Gottesdienstgemeinde wird im Singen aktiv in
das gottesdienstliche Geschehen eingebunden

und bringt ihren Glauben mit einer Stimme im
Lob Gottes zum Ausdruck.

Bestätigen 
� Ökumenische Chöre bzw. Musikgruppen
� Punktuelle Zusammenarbeit der Chöre bei

ökumenischen Veranstaltungen
� Ökumenische Konzertveranstaltungen (z. B.

Orgelspaziergänge, Chor- und Orchester-
konzerte)

� Regelmäßige Treffen der hauptamtlichen
Kirchen musikerinnen/ Kirchenmusiker und
Dozentinnen/ Dozenten

Ermutigen
� Einladung zur gegenseitigen Gestaltung

bzw. gemeinsame musikalische Gestaltung
von Gottesdiensten 

� Gemeinsame Singprojekte für Kinder und
Jugendliche

� Gemeinsame Singnachmittage zu den ge-
prägten Zeiten des Kirchenjahres (z. B. offe-
nes Singen im Advent)

� Kennenlernen der musikalischen Traditionen
des anderen
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� Ökumenische Treffen der Verantwortlichen
für die Kirchenmusik in den Pfarreien und
Kirchengemeinden

� Musikalische Großveranstaltungen (Kinder-
chortag des Bistums Speyer und der
 Evangelischen Kirche der Pfalz)

� Angebot gemeinsamer Fortbildungsveran-
staltungen

� Zusammenarbeit bei der Ausbildung
 nebenamtlicher Kirchenmusikerinnen/
Kirchenmusiker

Mission/Evangelisierung,
missionarische Pastoral 
und Katechese

Die Weitergabe des Evangeliums ist der Auf-
trag der Kirche von Anfang an. In dem Begriff
„Mission“ kommt für die evangelische Kirche
diese Weitergabe zum Ausdruck, „Evangelisie-
rung, missionarische Pastoral und Katechese“
sind die in der katholischen Kirche üblichen
Begriffe. Mission/Evangelisierung, missionari-
sche Pastoral und Katechese sind keine zu-

sätzlichen Aktivitäten unter ver-
schiedenen Arbeitsfeldern, son-
dern Grundauftrag bei allem, was
Kirche tut.
In der heutigen gesellschaftlichen
Umbruchsituation, in der einer-
seits die Zahl der Ungetauften
zunimmt, andererseits bei immer
mehr Christinnen und Christen
Glaubenswissen und -praxis ver-

loren gehen, hat Mission/Evangelisierung, mis-
sionarische Pastoral und Katechese zwei Ziel-
richtungen. Nach außen möchte sie Men-
schen, die noch wenig oder keine Berührung
mit Gott hatten, für das Evangelium, d.h. für
die frohe Botschaft von seiner Liebe gewinnen.
Nach innen möchte sie den Glauben vertiefen,
bestärken, vergewissern und sprachfähig ma-
chen und Menschen befähigen, die eigene Le-
bensgeschichte immer mehr als Glaubensge-
schichte zu verstehen. Dabei sind ökumenisch
ausgerichtete Angebote von Bedeutung, weil

sich dadurch jede und jeder mit ihrer und sei-
ner Glaubensüberzeugung auseinandersetzen
und in den Austausch kommen muss. 
Die Bibel ist die gemeinsame und verbindende
Grundlage für unsere missionarische/katecheti-
sche Arbeit.

Bestätigen
� Glaubenskurse in ökumenischer Träger-

schaft (z. B. „SPUR8“)
� Ökumenisch veranstaltete Bibelabende,

Bibel tage oder Bibelwochen (z. B. ökumeni-
sche Bibelwoche, ökumenische Kinder -
bibeltage)

� Ökumenische Hauskreise/Bibelgesprächs-
kreise

� Gemeinsame Gesprächskreise zu
Glaubens themen

� Ökumenische Besuchsdienstkreise (z. B. für
Neuzugezogene)

� Taizéfahrten

Ermutigen
� Kooperation bei der Vorbereitung zur

 Firmung/Konfirmation
� Gemeinsame Wallfahrten, Pilgerwege,

Kloster fahrten
� Veranstaltungen, die zum gegenseitigen

Kennenlernen führen, z.B. der Kirchen-
räume, des Brauchtums, der Bibelüber -
setzungen (Luther-/Einheitsübersetzung)

� Gemeinsame öffentlichkeitswirksame Veran-
staltungen (z.B. Lichterkette von Kirche zu
Kirche, Nacht der offenen Kirche, Talk im
Turm, Adventsfenster)

Öffentlichkeitsarbeit

Kirche ist öffentlich: Sie hat den Auftrag, den
Menschen in Wort und Tat die Botschaft Got-
tes zu verkünden. Die Kirchen haben das Ziel
einer möglichst hohen Übereinstimmung in ih-
rem Handeln und ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Sie
betonen in ihrer Kommunikation gegenüber
der Öffentlichkeit die Gemeinsamkeiten und
verbindenden Elemente. Der Stil der Kommuni-
kation bringt die gegenseitige Verbundenheit
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� Auf der Ebene der Landeskirche und des
Bistums liegen Möglichkeiten einer verstärk-
ten Zusammenarbeit besonders hinsichtlich
des gemeinsamen christlichen Zeugnisses
im Hinblick auf Glaubensfragen und ethi-
sche Positionen, auf dem Feld der politi-
schen Interessensvertretung, dem gemein-
samen Angebot von Qualifizierungsangebo-
ten für ehren- und hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen sowie in der Nutzung und gegen-
seitigen Vernetzung im Bereich der sozialen
Netzwerke.

Schulen und Hochschulen
siehe auch: Gebet und Gottesdienst

Schulen und Hochschulen sind wichtige Orte,
ja Brennpunkte der Gesellschaft. Schulseel-
sorge und Hochschulseelsorge sind ein Dienst,
den Christen aus ihrer Glaubensüberzeugung
heraus für das Schul- und Hochschulleben
leisten mit der Absicht, so zur Humanisierung
dieser Felder beizutragen und den jungen
Menschen Orientierung und Lebenshilfe aus
dem Glauben zu geben.
Die Präsenz der Kirchen in den Schulen und
Hochschulen bietet die Chance, in einem
 säkular strukturierten Feld Menschen zu

und Wertschätzung zum Ausdruck. Die Kir-
chen wirken in eine pluralistische und zuneh-
mend säkular geprägte Gesellschaft hinein. Je
mehr Einigkeit zwischen ihnen besteht, desto
glaubwürdiger und überzeugender sind sie.

Bestätigen
� Gemeinsame/arbeitsteilige Öffentlichkeitsar-

beit zu ökumenischen Gottesdiensten, Ver-
anstaltungen und Projekten (z. B. Weltge-
betstag, Ökumenische Pfarrei-/Gemeinde-
feste, „Nacht der offenen Kirchen“)

� Gemeinsame Lobbyarbeit und Interessens-
vertretung gegenüber politischen und ge-
sellschaftlichen Institutionen (z. B. Briefaktio-
nen zur Präimplantationsdiagnostik und
zum Sonntagsschutz)

Ermutigen
� Ökumenische Pfarr-/Gemeindebriefe
� Ökumenische Internetportale
� Gemeinsame Vorstellung für Neuzugezo-

gene (z. B. Brief, Präsentation, Empfang)
� Neue Wege, wie sich die Pfarreien und Kir-

chengemeinden noch besser gegenseitig
unterstützen können, insbesondere in den
Situationen, in denen sich eine der beiden
Konfessionen in der Diaspora befindet (z. B.
Gastseite im regelmäßigen Pfarr-/Gemein-
debrief der anderen Konfession)
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 begegnen, die durch andere kirchliche Ange-
bote nur schwer erreicht werden. 
Der Dienst der Kirchen im Handlungsfeld
Schule geschieht im konfessionellen Religions-
unterricht einerseits und im seelsorgerlichen
und liturgischen Handeln der (Religions-)Lehre-
rinnen und Lehrer andererseits. Hierbei unter-
liegt Kirche den besonderen Eigenheiten von
Schule und dient allen Menschen, die in der
Schule lehren, lernen und arbeiten. Schulpas-
toral/Seelsorge in Schulen ist an schulrechtli-
che und schulorganisatorische Vorgaben, all-
gemein geltende Regelungen sowie stabile
Übereinkünfte und Gewohnheiten der
 einzelnen Schulen gebunden.

Bestätigen
auf der Ebene der Pfarreien/Kirchengemeinden
und der Schulen:
� Gegenseitige Nutzung der Kirchenräume

beider Konfessionen für die gottesdienstli-
chen Angebote 

� Kirchenführungen
� Zusammenarbeit der Pfarreien/Kirchenge-

meinden und kirchlichen Einrichtungen mit
den Schulen (z. B. Sozialpraktika der Schü-
lerinnen und Schüler in Kindertagesstätten
und Altenheimen, Projekte im diakonischen
und karitativen Bereich, Begegnungen mit
haupt- und ehrenamtlichen kirchlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern)

� Gemeinsam von evangelischen
und katholischen Lehrerinnen und
Lehrern organisierte und durch-
geführte liturgische Angebote
(z.B. Schuljahresanfangs- und
Schuljahresabschluss-Gottes-
dienste, spirituelle Angebote im
Kirchenjahr) und die Zusammen-
arbeit in diesem Bereich mit den
Kirchengemeinden und Pfarreien;

auf der Ebene des Bischöflichen Ordinariates/
Landeskircherates und deren Dienststellen:
� Regelmäßiger Austausch der Schulabteilun-

gen der Diözese und der Landeskirche
� Ökumenische Konferenzen mit den Schullei-

ter/innen (für Realschulen Plus, IGS und
Gymnasien sowie Berufsbildende Schulen)

� Kirchliche Angebote im Bereich der
 Ganztagsschulen

� Kirchliche Angebote im Bereich „Globales
Lernen“

� Ökumenische Angebote (z. B. Projekt
„Räume der Stille an Schulen“ an Ganz -
tagsschulen)

� Bewährte Zusammenarbeit in der Hoch-
schulseelsorge (z. B. Gottesdienste,
 Begegnungen, spirituelle Angebote)

Ermutigen
� Kooperationen der kirchlichen Stellen bei

Projekten in den Schulen
� Enge Absprachen beider Kirchen im Hin-

blick auf multireligiöse Feiern an Schulen
und Hochschulen (in Übereinstimmung mit
den diesbezüglichen offiziellen Regelungen
der Kirchen)

Seelsorge in besonderen
Bereichen

Seelsorge gründet in der Botschaft Jesu vom
angebrochenen Gottesreich. Es wurde sichtbar
in Jesu Hinwendung zu Menschen, die krank,
ausgegrenzt, gefangen, arm und zerschlagen
waren. Im seelsorglichen Dienst der Kirchen an

den Menschen spiegelt sich diese
Menschenliebe Gottes wider, der
sich um jeden Menschen sorgt
und keinen aufgibt. Eine Zusam-
menarbeit beider Kirchen im Be-
reich der Seelsorge verleiht dem
gemeinsamen Zeugnis des Eintre-
tens für Menschen in Not in Kirche
und Gesellschaft mehr Ausdruck
und Gewicht. 

a) Seelsorge für Menschen mit
 Behinderung

Menschen mit Behinderung brauchen in be-
sonderer Weise Zuwendung, Fürsorge und
Schutz. In den vergangenen Jahrhunderten bis
heute hat dies dazu geführt, dass in beiden
Kirchen Orte für Menschen mit ihren spezifi-
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schen Behinderungen eingerichtet wurden.
Seit einigen Jahren spielt der Begriff der „Inklu-
sion“ in den Kirchen eine zentrale Rolle. Teil-
habe und Teilgabe im Zusammenleben von
Menschen mit und ohne Behinderung ist Aus-
druck der Vielfalt menschlichen Lebens und
liegt in der Gottesebenbildlichkeit jedes Men-
schen begründet. Das Bild des Apostels Pau-
lus vom Leib und den verschiedenen Gliedern,
die sich gegenseitig brauchen und aufeinander
angewiesen sind, verankert diesen Gedanken
noch einmal im Auftrag der Kirchen.

Bestätigen
� Ökumenische Gottesdienste und Veranstal-

tungen für Menschen mit spezifischen Be-
hinderungen zu bestimmten Gelegenheiten
und in Einrichtungen

� Konfessionsübergreifende Angehörigentref-
fen

� Regelmäßige Austauschgespräche der Ver-
antwortlichen in der Behindertenseelsorge
der beiden Kirchen

� Ökumenischer Gottesdienst am „Tag der
Begegnung“ von Diakonie und Caritas unter
Mithilfe der evangelischen und katholischen
Behindertenseelsorge

� Ökumenisches Pfingsttreffen für gehörlose
Menschen 

� Arbeit des „Ökumenischen Gemeinschafts-
werkes Pfalz“

Ermutigen
� Ökumenische Glaubensgesprächskreise in

Einrichtungen der Behindertenhilfe
� Barrierefreie Teilhabe bei ökumenischen Ver-

anstaltungen (z. B. Großdruck, Induktions-
schleifen, barrierefreier Zugang, leichte
Sprache)

b) Gefängnisseelsorge
Gefängnisseelsorge versteht sich als Beglei-
tung von Gefangenen aus dem befreienden
Geist Jesu heraus. Sie schafft Freiräume, damit
das Leben in Haft ausgehalten und angenom-
men werden kann und Wege der Versöhnung
und Neuorientierung gegangen werden kön-
nen. Die Vielfalt an religiösen und kulturellen
Identitäten erfordert zudem einen überkonfes-
sionellen bzw. interreligiösen Umgang mit den
Fragen von Schuld und Vergebung, Glauben
und persönlicher Zukunft. Über die Arbeit mit
den Gefangenen hinaus ist Gefängnisseelsorge
auch für die Angehörigen und für die Bediens-
teten eine wichtige Anlaufstelle.

Bestätigen
� Begleitung ehrenamtlicher Vollzugshelfer
� Ökumenische Gottesdienste an besonderen

Tagen bzw. ökumenische Gestaltung von
Kasualien

� Wöchentliche gemeinsame Dienstbespre-
chungen der Gefängnisseelsorger

� Regelmäßiger Austausch über seelsorgli-
che/pastorale Fragen

� Angebot gemeinsamer Besinnungstage für
Bedienstete

� Kooperation bei konkreten Projekten (z. B.
Eheseminare für Inhaftierte, Antigewalttrai-
nings, Weihnachtsaktion)

� Abgestimmtes Auftreten im Zusammenhang
mit der Anstaltsleitung

Ermutigen
� Gewinnung und Förderung ehrenamtlicher

Vollzugshelfer
� Austausch über Gefängnisseelsorge auch

auf Leitungsebene von Bistum und
 Landeskirche
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� Stationenaufteilung nach personeller (nicht
konfessioneller) Zuständigkeit; Information
des/der Kollegen/Kollegin im Bedarfsfall 

� Gemeinsame Fortbildungsangebote für Mit-
arbeitende und für Klinikmitarbeiterinnen/
Klinikmitarbeiter

� Gemeinsamer Unterricht in der Kranken -
pflegeschule und in der Fachkrankenpflege-
ausbildung

� Gemeinsame Besinnungsangebote für
 Mitarbeitende und/oder Ehrenamtliche

� Ökumenische Gottesdienste zu besonderen
Anlässen 

� Zusammenarbeit auf regionaler Ebene (z. B.
Ökumenischer Gottesdienst anlässlich der
Hospiztage, Ökumenische Trauerfeier und
Bestattung von Stillgeborenen, Bildungsan-
gebote für Gruppierungen beider Konfessio-
nen zu Themen von Krankheit, Heilwerden,
Leben und Tod)

� Ökumenisch verantwortete Aus- und Wei-
terbildung ehrenamtlicher Hospizhelferinnen
und Hospizhelfer

Ermutigen
� Erweiterung des gottesdienstlichen Ange-

bots (z. B. Abendlob für mobile Patientin-
nen/Patienten und Mitarbeitende)

� Gemeinsame Qualifizierung und Begleitung
von Ehrenamtlichen in der Krankenhaus-
seelsorge

c) Krankenhausseelsorge und
 Hospizarbeit

Die Seelsorge an kranken Menschen ist vom
Beginn der Kirche an bis heute ein zentrales
Anliegen. Krankenhausseelsorge ist ein beson-
derer Dienst der Kirche in der Lebens- und Ar-
beitswelt von Krankenhäusern und Kliniken.
Sie richtet sich an Patientinnen/Patienten und
deren Angehörige sowie an die Mitarbeitenden
im Krankenhaus. Sie tritt für die Würde des
Menschen vom Lebensbeginn bis zum Tode
ein und bietet Menschen Zeit und Raum für
ihre existenziellen und spirituellen Themen im
Spannungsfeld zwischen Gesundheit und
Krankheit.
Eine besondere Form der Seelsorge an kran-
ken Menschen ist die Begleitung schwerst-
kranker und sterbender Menschen und ihrer
Angehörigen. Um diese Menschen zu beglei-
ten und zu entlasten, gründete das Diakoni-
sche Werk Pfalz gemeinsam mit dem Diöze-
san-Caritasverband Speyer bereits 1991 die
Arbeitsgemeinschaft der Ökumenischen
Hospiz hilfe.

Bestätigen
� Krankenhausseelsorge in ökumenischer

 Zusammenarbeit (z. B. gemeinsames Team,
gemeinsame Außenvertretung, gemeinsame
Gottesdiensträume)
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� Regelmäßiger Austausch der Verantwortli-
chen in Bistum und Landeskirche über Fra-
gen der Krankenhausseelsorge (z. B. Ent-
wicklung von gemeinsamen Perspektiven
angesichts des Rückgangs personeller
 Ressourcen, gegenseitige Information über
Stellenbesetzungen)

d) Notfallseelsorge
Notfallseelsorge begleitet Menschen, unabhän-
gig von ihrer Konfession und Religion bzw.
Weltanschauung, an extremen Schnittstellen
des Lebens und steht ihnen bei. Darin beste-
hen zugleich die Herausforderung und die be-
sondere Prägung dieser Arbeit wie auch eine
intensive Anregung zum ökumenischen Ge-
spräch. Die Notfallseelsorge ist eingebunden in
die Arbeit von Rettungsdiensten und
 Katastrophenschutz.

Bestätigen
� Konfessionell gemischte Zusammensetzung

einiger Notfallseelsorgeteams vor Ort
� Übergabe nach Einsätzen zur jeweils ande-

ren Konfession zur weiteren Begleitung
� Regelmäßige Gespräche zwischen den

 Beauftragten für Notfallseelsorge beider
 Kirchen

Ermutigen
� Weiterentwicklung der Vernetzung der

 Notfallseelsorge mit den Pfarreien und
 Kirchengemeinden

e) Polizeiseelsorge
Für die schwierigen und belastenden Aufga-
ben, denen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte in ihrem täglichen Dienst begegnen, ver-
mittelt die Polizeiseelsorge in der Begleitung
sowie in der Aus- und Fortbildung der
 Beamtinnen und Beamten Orientierung am
christlichen Menschenbild.

Bestätigen
� Ökumenische spirituelle Angebote (Einkehr-

tage, Wallfahrten, Gottesdienste zu ver-
schiedenen Anlässen)

� Ökumenisch ausgerichtete Kriseninterven-
tion und -begleitung (Hausbesuche, Beglei-
tung von schwer belasteten bzw. traumati-
sierten Polizeibediensteten)

� Gemeinsame Dienstbegleitung durch Prä-
senz in den Polizeidienststellen und bei
Großeinsätzen

� Klassenweise Durchführung des berufsethi-
schen Unterrichts bei der Ausbildung der
jungen Polizeibeamten

� Polizeiliche Fortbildung mit deutlichem
 Bezug auf berufsethische Schwerpunkt -
setzung

� Ökumenischer Polizeiseelsorgebeirat 

f) Telefonseelsorge
Telefonseelsorge versteht sich als Form der
Krisenhilfe, die sich allen Ratsuchenden in vor-
urteilsfreier unbedingter Offenheit widmet, und
nimmt mit ihrem niederschwellig konzipierten
Beratungsangebot eine wichtige gesellschaftli-
che Funktion wahr. Von ihrem Selbstverständ-
nis her arbeitet die Telefonseelsorge auf allen
Ebenen ökumenisch. 

Bestätigen
� Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung

Ehrenamtlicher
� Regelmäßige, gemeinsam vorbereitete und

gefeierte Gottesdienste
� Ethisch-theologische Gesprächsreihe mit

den Führungsverantwortlichen beider
 Konfessionen

� Monatliches Angebot: „Impulse christlicher
Spiritualität“
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� Paritätische Besetzung des Kuratoriums
der Evangelischen/Katholischen Telefon-
seelsorge

Senioren

Die biblische Tradition schätzt das Alter wert
und versteht ein langes Leben als Geschenk
Gottes. Die Lebenserfahrung Älterer ist ein
wichtiger Schatz für die jüngeren Generatio-
nen. Durch eine ökumenische Zusammenar-
beit in der Seniorenseelsorge/Seniorenarbeit
bekennen sich die Kirchen zur Würde des
Menschen auch im Alter. Gemeinsam stehen
sie vor der Herausforderung des demografi-
schen Wandels und können durch eine gezielte
Zusammenarbeit Synergieeffekte nutzen. 

Bestätigen
auf Pfarrei-/Kirchengemeindeebene:
� Angebote für Senioren in ökumenischer

 Trägerschaft
� Konfessionell wechselnde Angebote und

Einladungen, die eine größere Angebots -
palette ermöglichen

� Kooperationen mit den Ortsgemeinden;
im Altenheim:
� Gemeinsame Nutzung des Gottesdienst -

raumes
� Gemeinsamer Aussegnungs-/Verabschie-

dungsraum
� Gegenseitiger Besuch der Gottesdienste –

Absprache der Gottesdienstzeiten

Ermutigen
� Neue, ökumenisch getragene Initiativen

(z.B. Biographiearbeit zum Thema
 Ökumene) 
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Pfarrei (z. B. Einladung im Pfarr-/
Gemeindebrief, Ankündigung im
Gottesdienst, Werbung im Schaukasten)

� Ausdrückliche Einladung zu und Teilnahme
von Gläubigen, insbesondere auch von
haupt- und nebenamtlichen Seelsorgerin-
nen und Seelsorgern, an geistlichen Ange-
boten und Fortbildungen der je anderen Kir-
che (z. B. Exerzitien, Ausbildung zum/zur
Geistlichen Begleiter/Begleiterin) 

� Aufnahme von Hinweisen auf Angebote
bzw. auf das Informationsmaterial der ande-
ren Kirche in den eigenen Broschüren und
Programmheften

� Wiederbelebung des wechselseitigen Gast-
status für je eine Person im Arbeitskreis
„Spiritualität“ der Landeskirche und im Be-
ratungsgremium „Spirituelle Bildung“ der
 Diözese

Verpflichten
� Entwicklung, laufende Aktualisierung und

Kommunikation einer gemeinsamen ökume-
nischen Liste aller Geistlicher Begleiterinnen
und Begleiter

Trauerbegleitung

Die Begleitung von trauernden Menschen ge-
hört zu den Kernaufgaben der Kirche. Schon
die ersten Christen sahen es als ihre Pflicht an,
Verstorbene würdig zu bestatten und sich der
Trauernden anzunehmen. Trauerbegleitung
 geschieht konfessionsübergreifend. 

Bestätigen
� Ökumenisch getragene Angebote an Trau-

ernde (z. B. offene oder geschlossene Trau-
ergruppen, Trauercafés, Wochenenden für
Trauernde, Trauerwanderungen)

� Ökumenische Offenheit in der Ausbildung
zum/zur Trauerbegleiter/Trauerbegleiterin

� Ökumenische Fortbildungen für Trauerbe-
gleiterinnen und Trauerbegleiter

� Veröffentlichung der aktuellen Angebote für
Trauerbegleitung in Bistum und Landeskir-
che durch das Referat „Hospiz- und Trauer-

� Ökumenische Angebote für „junge Senio-
ren“ (z. B. Bildungsarbeit, Möglichkeiten des
ehrenamtlichen Engagements)

� Aufbau von Seniorenforen, die Eigeninitiati-
ven von Senioren unterstützen (z. B. Eine-
Welt-Arbeit, Gebetsgruppen, Pilgergruppen)

� Öffnung der Gottesdienste in Seniorenein-
richtungen für die ganze Pfarrei/Kirchen -
gemeinde, auch unter der Woche

Spirituelle Bildung und
Begleitung

Spiritualität ist ein geistlicher Weg, das Wirken
des Geistes Gottes in der eigenen Lebensge-
schichte und auf dem eigenen Lebensweg zu
entdecken und zu bejahen. Sie ist zugleich ein
Weg ganzheitlicher Bildung in persönlicher, be-
ruflicher und gesellschaftlicher Verantwortung.
Auf diesem Weg hat die „Geistliche Beglei-
tung“ Einzelner die Aufgabe, die Bereitschaft
und Fähigkeit, religiöse und geistliche Wand-
lungsprozesse und Fragestellungen zu erken-
nen, zu reflektieren und zu leben. Geistliche
Begleitung geschieht in Respekt vor der Frei-
heit des Menschen und in der Achtung vor
dem Geheimnis Gottes. 
Bei der geistlichen Suche nach dem eigenen
Weg mit Gott spielt die Frage der Konfession in
der Regel eine eher untergeordnete Rolle.
 Vielmehr gibt es über die Konfessionsgrenzen
hinweg Affinitäten zu spirituellen Schulen und
Traditionen.

Bestätigen
� Ökumenische Durchführung von Exerzitien

im Alltag
� Ökumenische Meditationsgruppen,

 Hauskreise usw.
� Ökumenische Offenheit bei geistlichen An-

geboten und Fortbildungen auf allen kirchli-
chen Ebenen unter grundsätzlicher Beibe-
haltung der Trägerschaft durch eine Kirche

Ermutigen
� Wechselseitige Information über geistliche

Angebote der eigenen Kirchengemeinde/
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seelsorge“ im Bischöflichen Ordinariat und
in der Landeskirche durch den Missiona-
risch-Ökumenischen Dienst

Ermutigen
� Weiterentwicklung der ökumenischen Zu-

sammenarbeit im Bereich Trauerbegleitung
durch gegenseitige Informationen, Abspra-
chen und Vernetzung

� Ökumenische Initiativen zur Aufrechterhal-
tung einer christlichen Bestattungskultur
(z.B. entgegen dem Trend zur anonymen
Bestattung oder im Hinblick auf die zuneh-
mende Zahl von Sozialbestattungen)

Weltkirchliche Aufgaben/
Mission und weltweite
Ökumene
siehe auch: Frieden, Gerechtigkeit, 
Bewahrung der Schöpfung

Bistum und Landeskirche sind, wenn auch mit
einem unterschiedlichen Verständnis, Teile der
einen Kirche Jesu Christi, die „katholisch“ und
„ökumenisch“, also umfassend und weltum-
spannend ist. Dass Christinnen und Christen in
anderen Kontexten unseren gemeinsamen
Glauben und ihr Leben vielfältig leben, berei-
chert uns und fordert uns zugleich heraus. Be-
ziehungen zu Kirchen/Bistümern in anderen
Ländern und Kontinenten stellen uns in eine
wechselseitige Lehr- und Lerngemeinschaft.
Zugleich ist es unsere Aufgabe, für jene unse-
rer Schwestern und Brüder sowie für alle Men-
schen, die unter Krieg, Hunger, Ausbeutung
und strukturellen Ungerechtigkeiten leiden,
 anwaltschaftlich einzutreten.

Bestätigen
� Ökumenische Hungermärsche in Pfarreien/

Kirchengemeinden
� Jährliches Treffen zwischen den Verantwort-

lichen für weltkirchliche Aufgaben/für Welt-
mission und Ökumene in Bistum und Lan-
deskirche

� Regelmäßiger Austausch auf der
 Arbeitsebene Weltkirchliche Aufgaben –

Weltmission und
Ökumene (z.B.
über die Situation in Partnerländern/-kir-
chen, zur Abstimmung bei Projektanfragen)

� Kooperation im Hochschulbereich durch
das Studienbegleitprogramm für Studie-
rende aus Afrika, Asien und Lateinamerika
(STUBE)

� Enge Abstimmung und Zusammenarbeit im
Rahmen des Entwicklungspolitischen
 Landesnetzwerks Rheinland-Pfalz (ELAN)

Ermutigen
� Aufbau ökumenischer Eine-Welt-Gruppen
� Ökumenische Partnerschaften von Kirchen-

gemeinden/Pfarreien mit Gemeinden/Regio-
nen in der Einen Welt

� Werbung für die neue ökumenische Aktion
„Weihnachten weltweit“ in den Kindertages-
stätten

� Ökumenisches Angebot des Bibel-Teilens
� Gemeinsamer Austausch über Erfahrungen

anderer Bistümer/Landeskirchen (z.B.
Kleine Christliche Gemeinschaften)

� Stärkerer Ausbau der guten Kooperation
zwischen den Hilfswerken Misereor und
Brot für die Welt auf Bundesebene auch im
Gebiet von Bistum und Landeskirche

� Weitere Verzahnung bei Maßnahmen der
entwicklungspolitischen Bewusstseinsbil-
dung (z.B. über Fragen des Lebensstils)
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1. Im Jahr 2015 blickt die römisch-katholi-
sche Kirche auf den Abschluss des II. Va-

tikanischen Konzils vor 50 Jahren zurück. Zwei
Jahre später erinnert sich die evangelische Kir-
che an den Beginn der Reformation vor 500
Jahren. Beide Kirchen nehmen diese Jubiläen
zum Anlass, um sich ihrer selbst zu vergewis-
sern und um ihre eigene Identität zu stärken.
Eine solche kirchliche Selbstvergewisserung ist
jedoch heute nicht mehr denkbar, ohne die
ökumenischen Partner mit in den Blick zu neh-
men. Beide Kirchen wissen sich deshalb durch
ihre Jubiläen ebenso herausgefordert, sich
aufs Neue zu einem vertieften ökumenischen
Miteinander mit allen in der ACK verbundenen
Kirchen und zum Voranschreiten auf dem ein-
geschlagenen Weg hin zur sichtbaren Einheit
der Kirche zu verpflichten. 
Evangelische Christinnen und Christen freuen
sich deshalb, wenn die deutschen Bischöfe
angesichts des Konzilsjubiläums erklären: „Der
ökumenische Weg ist der Weg der katholi-
schen Kirche. Entschieden muss sie alles tun,
um auf dem Weg zur Wiederherstellung der
vollen Einheit voranzukommen“ (Zur Einheit
 gerufen. Wort der deutschen Bischöfe zur
Ökumene aus Anlass des 50. Jahrestages des
Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“
am 21. November 2014). Ebenso sind katholi-
sche Christinnen und Christen dankbar, wenn
Kirchenpräsident Christian Schad im Hinblick
auf die 500jährige Wiederkehr des Beginns der
Reformation sagt: „Das Reformationsjubiläum
2017 kann nur als ein zum Glauben einladen-
des Christusfest begangen werden“ (Kirchen-
präsident Christian Schad zum Thema Refor-
mationsjubiläum und Ökumene, Pressemel-
dung vom 12. August 2014), und wenn die
Evangelische Kirche in Deutschland im Blick
auf 2017 bekennt: „Die Überwindung von
Spaltungen bleibt … reformatorische Aufgabe“
(Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre
 Reformation 2017). 

Darin zeigt sich, dass die ökumenische Bewe-
gung in den vergangenen Jahrzehnten viele
Früchte hervorgebracht hat. Nicht mehr Über-
heblichkeit und Abgrenzung bestimmen das
Miteinander, sondern Offenheit und Wertschät-
zung für den anderen. Im Vordergrund steht
das, was die Kirchen verbindet, nicht das, was
sie trennt. Dahinter wollen und dürfen wir in
Landeskirche und Bistum nicht mehr zurück.

4. KAPITEL
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Gemeinsame Herausforderungen

Wir verpflichten uns deshalb,
einander nach innen und nach außen
mit Wohlwollen und dem Bemühen
um ein gegenseitiges Verstehen zu
 begegnen.
einander zuzugestehen, dass auch der
andere mit seiner Weise, sein Christsein
zu leben und Kirche zu sein, versucht,
dem Willen des Herrn treu zu sein. 

4

2. Neben der Freude über das, was in der
Ökumene erreicht worden ist, steht das

Eingeständnis, dass die ökumenische Bewe-
gung noch nicht an ihrem Ziel angelangt ist. Im
Dialog wurden große Annäherungen erzielt in
den Fragen, die zur Spaltung zwischen der ka-
tholischen Kirche und den reformatorischen
Kirchen geführt haben. Wichtige theologische
Fragen, vor allem zum jeweiligen Amtsver-
ständnis und zum Wesen der Kirche, sind
noch einer weiteren Klärung zuzuführen. Inso-
fern ist und bleibt der theologische Dialog, in
dem diese Fragen aufgegriffen werden, ein
 unverzichtbares Element des ökumenischen
Weges. 
Für diesen Dialog sind die ständige Bereit-
schaft zur Umkehr und eine offene Haltung ge-
genüber dem anderen wesentlich. Auf diesem
Weg des Dialogs wollen wir in Bistum und
Landes kirche weiter vorangehen.



3. Die genannten offenen Fragen des öku-
menisch-theologischen Dialogs führen

dazu, dass es im konkreten Miteinander noch
manche Grenzen gibt. Vor allem im gottes-
dienstlichen Bereich, der Mitte unseres Glau-
bens, gelten in beiden Kirchen teilweise unter-
schiedliche Regelungen hinsichtlich der Beteili-
gung von Mitgliedern der anderen Konfession.
Diese werden von vielen Christinnen und
Christen als schmerzhaft erlebt und führen oft
zu Enttäuschung, Resignation oder Empörung.
Insbesondere konfessionsverbindende Ehe-
partner und Familien leiden unter den Grenzen
in ihrem gemeinsamen Glaubensleben. 
Zu den offenen Fragen gehören die
unterschiedlichen Verständnisse von
Eucharistie und Abendmahl, die un-
terschiedliche Zulassungsbestim-
mungen mit sich bringen. In der
evangelischen Kirche sind alle
Christinnen und Christen zum
Abendmahl eingeladen. In der ka-
tholischen Kirche können nichtka-
tholische Christinnen und Christen in
Einzelfällen und unter bestimmten
Voraussetzungen zum Empfang der Eucharis-
tie zugelassen werden. Ebenso kann ein Ka-
tholik im Ausnahmefall die Eucharistie in einem
nichtkatholischen Gottesdienst empfangen. 
Die Verantwortlichen in Landeskirche und

 Bistum halten es für dringend notwendig, in
der Klärung dieser Frage weiter voranzukom-
men. Eine tragfähige theologische Grundlage
kann einerseits darin gesehen werden, dass
durch die gemeinsame Taufe eine wirkliche,
wenn auch unvollkommene Kirchengemein-
schaft unter allen Getauften besteht, anderer-
seits in der Sakramentalität der konfessions-
verbindenden Ehe, durch die eine Art
 Hauskirche begründet wird.

GEMEINSAME HERAUSFORDERUNGEN
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Wir verpflichten uns deshalb,
im theologischen Dialog über die unge-
klärten Fragen nicht nachzulassen. Für
diesen Dialog verpflichten wir uns, offen
und bereit zur Umkehr und zum wech-
selseitigen Lernen zu sein. Ebenso be-
gegnen wir dem anderen im Vertrauen
darauf, dass der Heilige Geist auch in
dessen Kirche am Werk ist.
uns in den ungeklärten theologischen
Fragen nicht selbstherrlich über den
anderen zu erheben bzw. den anderen
nach den eigenen Vorstellungen zu
 vereinnahmen. 

Wir verpflichten uns deshalb,
uns bei den offenen Fragen nach Kräf-
ten auf den zuständigen Ebenen dafür
einzusetzen, weiter nach konkreten Lö-
sungen in Form von Erleichterungen für
die unmittelbar Betroffenen zu suchen.
insbesondere konfessionsverbindende
Paare und Familien noch mehr in den
Mittelpunkt unseres pastoralen/seel-
sorglichen Handelns zu stellen. Wir
wollen ihnen helfen, ihren Glaubensweg
miteinander zu gehen. So wird er im-
mer mehr zu einem Weg, der auch die
Kirchen einander näher bringt. 

4

4. Neben der Suche nach Erleichterungen
für unmittelbar Betroffene halten die Ver-

antwortlichen in Bistum und Landeskirche
daran fest: Das Ziel aller ökumenischen
Bemühungen besteht in der sichtba-
ren Einheit aller Christinnen und
Christen als vielfältige Gemein-
schaft in einem Glauben und am
Tisch des Herrn. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg
hin zur kirchlichen Einheit ist die
Suche nach gemeinsamen Antwor-

ten auf die bedrängenden Heraus-
forderungen unserer Zeit. Hierzu gehö-

ren insbesondere die Weitergabe des Glau-
bens in einer zunehmend säkularen Gesell-
schaft und die Suche nach christlichen Ant-
worten auf ethische Probleme, vor allem im
Hinblick auf den Schutz des menschlichen



 Lebens von seinem Beginn bis zum Ende.
Hierzu gehören auch der Dialog mit anderen
Religionen und Weltanschauungen sowie vor
allem der konkrete und anwaltschaftliche Ein-
satz für Arme und Schwache. All diese The-
men sind Anfragen an unseren Auftrag als Kir-
chen wie auch an unsere Glaubwürdigkeit. Sie
fordern uns heraus zum gemeinsamen Zeugnis
und zum tatkräftigen Einsatz für Frieden,
 Gerechtigkeit und für die Bewahrung der
Schöpfung. 

gewachsenen Ökumene in den Pfarreien und
Kirchengemeinden sind, sondern vielmehr eine
Chance für ein vertieftes ökumenisches Mitei-
nander auf allen Ebenen. 
Die Verantwortlichen in beiden Kirchen verbin-
den mit dem Leitfaden die Hoffnung, dass er in
den Kirchengemeinden und Pfarreien Freude
an der Fortführung gewachsener ökumeni-
scher Traditionen weckt, Kraft zur Wiederbele-
bung verlorengegangener Aktivitäten gibt
 sowie schöpferische Energien für die Entwick-
lung und Umsetzung neuer Initiativen freisetzt.
Sie tun dies im Bewusstsein, dass wir zwar
das uns Mögliche tun müssen, damit die kirch-
liche Einheit Wirklichkeit wird, dass aber die
kirchliche Einheit letztlich ein Geschenk der
Gnade ist. Deshalb ist und bleibt unser wich-
tigster Dienst an der Einheit das inständige
 Gebet um den Geist Jesu Christi, der uns mit
ihm und untereinander verbindet.

GEMEINSAME HERAUSFORDERUNGEN
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Wir verpflichten uns deshalb,
neben der Suche nach Lösungen in
den konkreten offenen Fragen das Ziel
der Ökumene nicht aus dem Blick zu
verlieren: die sichtbare Einheit der Kir-
che, die zugleich eine legitime Vielfalt
wesentlich mit einschließt.
die Sendung der Kirche wahrzunehmen
und gemeinsam missionarisch und dia-
konisch Zeugnis für den christlichen
Glauben zu geben angesichts der be-
drängenden Herausforderungen einer
zunehmend pluralen und säkularen
 Gesellschaft. 
gemeinsam für den Schutz des Lebens
einzutreten, wo es bedroht ist: von sei-
nem Gott gewollten Beginn bis zu sei-
nem von Gott bestimmten Ende, und
wo die Entfaltung der Gott gegebenen
Gaben behindert wird durch Friedlosig-
keit, Ausbeutung und Ungerechtigkeit.

Wir verpflichten uns deshalb,
auf dem Weg hin zur sichtbaren Einheit
mutig, schöpferisch und auf allen kirch-
lichen Ebenen alle gegebenen Möglich-
keiten gemeinsamen Handelns zu
 nutzen, um unseren Auftrag zum christ-
lichen Zeugnis vor der Welt gemeinsam
wahrzunehmen.
bei allem ökumenischen Tun im Gebet
um die Einheit nicht nachzulassen. Wir
tun dies im Wissen darum, dass die
kirchliche Einheit nicht von Menschen
gemacht werden kann, sondern
 letztlich Gottes Geschenk an seine
 Kirche ist. 

4

5. Der vorliegende Leitfaden bringt zum
Ausdruck, dass die Suche nach der Ein-

heit unter den Christen kein kirchliches Hand-
lungsfeld neben anderen, sondern ein Grund-
auftrag des Herrn an seine Kirche ist. Zugleich
steht hinter dem Leitfaden die Überzeugung,
dass die strukturellen Veränderungen in Lan-
deskirche und Bistum keine Gefährdung der

Wir bitten alle Christinnen und Christen in
 Bistum und Landeskirche eindringlich, sich
diese Verpflichtungen persönlich zu eigen zu
machen.



Neben den Regelungen und Ermutigungen zur
ökumenischen Zusammenarbeit im 3. Kapitel
und den Selbstverpflichtungen im 4. Kapitel
bilden konkrete Beispiele gelebter Ökumene in
Bistum und Landeskirche einen wesentlichen
Bestandteil dieses Leitfadens. Sie sollen als
Anregung und Ermutigung für andere Gemein-
den dienen. Dafür haben viele Verantwortliche
in den Pfarreien und Kirchengemeinden ihre
Beispiele ökumenischer Zusammenarbeit do-
kumentiert, um sie so anderen Pfarreien und
Kirchengemeinden zur Verfügung zu stellen. 

Die Beschreibung der einzelnen Projekte folgt
jeweils dem gleichen Raster:
� Zugrundeliegende Idee
� Beschreibung der konkreten Durchführung
� Ökumenische Lernerfahrungen
� Kontaktadresse

Die Best-Practice-Beispiele finden sich nicht in
der gedruckten Version des Leitfadens, son-
dern auf den Homepages von Bistum und
Landeskirche. Damit ist sowohl ein schneller
Zugriff als auch eine laufende Aktualisierung
möglich.
Die Praxisbeispiele sind abrufbar unter:
www.bistum-speyer.de bzw. unter
www.evkirchepfalz.de.

Wenn auch Sie anderen Pfarreien und Gemein-
den Ihre bewährten Praxisbeispiele zur Verfü-
gung stellen wollen, finden Sie auf den oben
genannten Internetseiten ein Raster zum Ein-
tragen. Das ausgefüllte Raster senden Sie bitte
an:
oekumene@bistum-speyer.de bzw. an
Dezernat.III@evkirchepfalz.de.

KAPITEL 5
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Gemeinsame Texte:
� Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenz -

erklärung der Kommission für Glaube und
Kirchenverfassung des Ökumenischen
 Rates der Kirche („Lima-Papier“), 1982

� K. Lehmann/W. Pannenberg. Lehrverurtei-
lungen – kirchentrennend? Rechtfertigung,
Sakramente und Amt im Zeitalter der Refor-
mation und heute, 1986 (dazu zwei Bände
Materialien, 1989/1990)

� Gemeinsame offizielle Feststellung des Lu-
therischen Weltbundes und der Katholi-
schen Kirche zur Gemeinsamen Erklärung
zur Rechtfertigungslehre, 1999

� Leitlinien der Konferenz Europäischer
 Kirchen und des Rates der Europäischen
Bischofskonferenzen für die wachsende
 Zusammenarbeit unter den Kirchen in
Europa („Charta oecumenica“), 2001

� Vereinbarung über die wechselseitige Aner-
kennung der in elf verschiedenen Kirchen in
Deutschland vollzogenen Taufen („Magde-
burger Erklärung“), 2007

� Proklamation des Ökumenischen Tags der
Schöpfung, 2010

� Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsa-
mes lutherisch-katholisches Reformations-
gedenken im Jahr 2017, 2013

� Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemein-
samen Vision. Studie der Kommission für
Glaube und Kirchenverfassung des Ökume-
nischen Rates der Kirche, 2013

Römisch-katholische Kirche:
� Dekret über den Ökumenismus „Unitatis

redintegratio“ des Zweiten Vatikanisches
Konzils, 1964

� Direktorium zur Ausführung der Prinzipien
und Normen über den Ökumenismus, hg.
vom Päpstlichen Rat zur Förderung der
 Einheit der Christen am 25. April 1993

� Enzyklika „Ut unum sint“ von Papst
 Johannes Paul II. über den Einsatz für die
 Ökumene vom 25. Mai 1995

� Zur Einheit gerufen. Wort der deutschen
 Bischöfe zur Ökumene aus Anlass des
50. Jahrestages des Ökumenismusdekretes
„Unitatis redintegratio" am 21. November
2014

Evangelische Kirche:
� Konkordie reformatorischer Kirchen in

Europa („Leuenberger Konkordie“), 1973
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Immer wieder machen wir die beglückende Erfahrung, dass ökumenisches
Tun unsere Kirchen bereichert. Es bringt uns einander und damit Jesus
Christus, dem Herrn der Kirche, näher. Ausdruck dafür ist dieser „Leitfaden
für das ökumenische Miteinander im Bistum Speyer und in der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)". Er ist ein deutsch-
landweit einmaliges Projekt, das beflügeln will, mehr Ökumene zu wagen.
Darauf sind wir stolz. Hinter dem Leitfaden steht die Absicht, dass alles, was
in unseren Kirchengemeinden und Pfarreien geschieht, vom Geist der
 Ökumene durchdrungen sein soll. Wir sind überzeugt: Der Weg unserer
 Kirchen in die Zukunft muss durch und durch ökumenisch geprägt sein. Nur
so können wir als Christen in unserer Welt glaubwürdig bleiben. Dazu wollen
wir mit diesem Leitfaden beitragen.
(Aus dem Vorwort von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und
 Kirchenpräsident Christian Schad)
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